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Sechste Satzung zur Änderung 
der Verbandssatzung des Zweckverbandes

Wasser/Abwasser Boddenküste

Aufgrund des § 150 der Kommunalverfassung für das Land
Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 13. Januar 1998 (GVOBI. M-V S. 29, 890), zuletzt
geändert durch das Gesetz vom 14. März 2005 (GVOBI. M-V S.
91) hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Was-
ser/Abwasser Boddenküste in ihrer Sitzung am 06.05.2009 fol-
gende Satzung beschlossen:

Artikel 1
Änderung der Verbandssatzung

Die Satzung des Zweckverbandes Wasser/Abwasser Bod-
denküste vom 23. November 2001 in der Fassung der fünften
Satzung zur Änderung der Verbandssatzung vom 08.11.2006
wird wie folgt geändert:

§ 1 Abs. 2 erhält folgende Fassung:
ŒMitglieder des Zweckverbandes sind die Gemeinden:
Neuenkirchen, Mesekenhagen, Behrenhoff, Weitenhagen, Der-
sekow, Dargelin. Hinrichshagen, Diedrichshagen, Levenhagen,
Wackerow, 
Brünzow, Hanshagen, Katzow, Kemnitz, Kröslin. Loissin, Lub-
min, Neu Bottenhagen, Rubenow und Wustertiusen.
Groß Kiesow, Karlsburg, Züssow, Lüssow, Gribow, Sassen-
Trantow, Görmin, Bandelin, die Stadt Gutzkow und Kölzin .

§ 4 - Verbandsversammlung - erhält folgende Fassung:
(1) Die Verbandsversammlung besteht aus den gesetzlichen
Vertretern der Mitgliedsgemeinden.
(2) Die gesetzlichen Vertreter der Mitgliedsgemeinden werden
im Verhinderungsfall durch ihren Stellvertreter im Amt vertreten.
(3) Jeder Vertreter in der Verbandsversammlung hat eine Stim-
me und je 1000 Einwohner eine weitere.
(4) Die Verbandsversammlung wählt In ihrer ersten Sitzung un-
ter Leitung des ältesten Mitgliedes aus ihrer Mitte einen Ver-
bandsvorsteher. Der Verbandsvorsteher ist gleichzeitig Vorsit-
zender der Verbandsversammlung, sein Stellvertreter
gleichzeitig Stellvertreter des Vorsitzenden der Verbandsver-
sammlung.

§ 5 Abs. 3 erhält folgende Fassung:
Die Verbandsversammlung ist vom Verbandsvorsteher einzube-
rufen, so oft es die Geschäftslage erfordert, mindestens jedoch
1 x im Jahr. Die Ladungsfrist beträgt 6 Wochen.

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft

Diedrichshagen, 18.06.09

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am
08.06.2009 durch die Landrätin des Landkreises Ostvorpom-
mern als untere Rechtsaufsichtsbehörde erteilt.

Öffentlich-rechtlicher Vertrag

zwischen
der Gemeinde Kölzin
- nachfolgend Gemeinde genannt -
und dem 
Zweckverband Wasser/Abwasser Boddenküste
- nachfolgend ZWAB genannt -
über
den Verbandsbeitritt der Gemeinde Kölzin und die Aufga-
benübertragung im Bereich der Schmutzwasserentsorgung
an den ZWAB

Präambel
Die Gemeinde Kölzin ist zurzeit Aufgabenträger der Schmutz-
wasserentsorgung und Trinkwasserversorgung in ihrem Ge-
meindegebiet. Zur Aufgabenerledigung bedient sie sich im
Trinkwasserbereich der Wasserwerke Greifswald GmbH. Die
Aufgaben im Schmutzwasserbereich nimmt die Gemeinde in ei-
gener Regie wahr. Inhaltlich geht es dabei um die P”ichten der
Aufgabenträger bei privaten Entsorgungslösungen (Hauskläran-
lagen). Mit dem Verbandsbeitritt sollen letztgenannte Aufgaben
an den ZWAB übertragen werden.

Artikel 1 
Einzelvereinbarungen
1. Mit dem vorliegenden öffentlich-rechtlichen Vertrag wird die

Gemeinde Verbandsmitglied und überträgt die Aufgaben
aus der Schmutzwasserentsorgung an den ZWAB. Der
ZWAB tritt in alle Rechte und Pflichten der Gemeinde ein.

2. Der ZWAB beabsichtigt nicht, die bisherige Entsorgungs-
konzeption zu verändern. Es sei denn, dies wird durch die
Gemeinde selbst gewünscht. Für diesen Fall wird eine Prü-
fung des Antrages zugesagt.

3. Die Aufgabenübertragung der Trinkwasserversorgung ist
nicht Bestandteil der Vereinbarungen. Insofern verbleiben
Entscheidungen für diesen Bereich bei der Gemeinde. 

4. Die Aufgabe der Regenwasserentsorgung verbleibt bei der
Gemeinde. 

5. Die Erhebung der Abwasserabgabe für Kleineinleiter, die
nicht nach dem Stand der Technik entsorgen, ist nicht Ge-
genstand dieser Satzung sondern muss gesondert verein-
bart werden.

Artikel 2 
Satzung des Zweckverbandes
1. Generelle Satzungsgrundlage ist die Salzung des ZWAB in

der gültigen Fassung, die als Anlage beigefügt ist.
2. Für die Abwasserentsorgung über Hauskläranlagen ist die

spezielle Satzungsgrundlage für diesen Bereich gültig, die
ebenfalls als Anlage beigefügt ist.

Artikel 3 
Inkrafttreten
Der öffentlich-rechtliche Vertrag bedarf der zustimmenden Be-
schlüsse der beteiligten Körperschaften.
Die Vereinbarung tritt nach kommunalaufsichtlicher Genehmi-
gung und öffentlicher Bekanntmachung in Kraft. Für die öffentli-
che Bekanntmachung gelten die Regelungen der Verbandssat-
zung bzw. der Hauptsatzung der Gemeinde.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am
29.05.2009 durch die Landrätin des Landkreises Ostvorpom-
mern als untere Rechtsaufsichtsbehörde erteilt.
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Wildschadensausgleichskasse
des Landkreis Ostvorpommern

Mitgliederversammlung 23.05.2009

Beschluss Nr. 01/2009 vom 23.05.2009

ŒBestätigung der Tagesordnung•

Zur Mitgliederversammlung wurde gemäß § 7 Abs. 2 der Haupt-
satzung der ŒWildschadensausgleichskasse im Landkreis Ost-
vorpommern• mit Monatsfrist unter Angabe der Tagesordnung
durch Veröffentlichung im Mitteilungsblatt des Landkreises Ost-
vorpommern und der Ämter sowie mit Wochenfrist in der örtli-
chen Tagespresse eingeladen.
Es wurde ordnungsgemäß eingeladen.

Folgende Tagesordnung steht zur Abstimmung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bestätigung der Tagesordnung
3. Rechenschaftsbericht des Kassenvorstandes
4. Bericht zum Haushaltsplan 2008/2009 und Ausblick auf den

Haushaltsplan 2009/2010 mit Berechnungsbeispielen
5. Bericht der Rechnungsprüfer für das Kassenjahr 2008/2009
6. Satzungsänderungen der Hauptsatzung und der Beitrags-

satzung
7. Aussprache zu den Berichten
8. Entlastung des Kassenvorstandes
9. Beschlüsse für das Kassenjahr 2009/2010
10. Schlusswort des Kassenvorstehers

insgesamt Teilnehmer ja nein Enthaltung
__________________________________________________

68 0 0 0

Wildschadensausgleichskasse
des Landkreises Ostvorpommern

Mitgliederversammlung 23.05.2009

Beschluss Nr. 02/2009 vom 23.05.2009

ŒEntlastung des Vorstandes•

Die Mitgliederversammlung beschließt auf der Grundlage des §
7 Abs. 7 Buchstabe e der Hauptsatzung der ŒWildschadensaus-
gleichskasse des Landkreises Ostvorpommern• die Entlastung
des Vorstandes für das Kassenjahr 2008/2009.

insgesamt Teilnehmer ja nein Enthaltung
__________________________________________________

73 72 0 1

Wildschadensausgleichskasse
des Landkreises Ostvorpommern

Mitgliederversammlung 23.05.2009

Beschluss Nr. 03/2009 vom 23.05.2009

ŒÄnderung der Hauptsatzung•

Die Mitgliederversammlung beschließt auf der Grundlage des §
7 Abs. 7 Buchstabe a der Hauptsatzung der ŒWildschadensaus-
gleichskasse des Landkreises Ostvorpommern• über die Haupt-
satzung.
Die Änderungen der Hauptsatzung werden der Mitgliederver-
sammlung vorgelesen.

insgesamt Teilnehmer ja nein Enthaltung
__________________________________________________

73 64 1 8

Wildschadensausgleichskasse
des Landkreises Ostvorpommern

Mitgliederversammlung 23.05.2009

Beschluss Nr. 04/2009 vom 23.05.2009

ŒÄnderung der Beitragssatzung•

Die Mitgliederversammlung beschließt auf der Grundlage des §
7 Abs. 7 Buchstabe b der Hauptsatzung der ŒWildschadensaus-
gleichskasse des Landkreises Ostvorpommern• über die Bei-
tragssatzung.
Die Änderungen der Beitragssatzung werden der Mitgliederver-
sammlung vorgelesen.

insgesamt Teilnehmer ja nein Enthaltung
__________________________________________________

73 62 10 1

Wildschadensausgleichskasse
des Landkreises Ostvorpommern

Mitgliederversammlung 23.05.2009

Beschluss Nr. 05/2009 vom 23.05.2009

Beitragserhebung 2009/2010

ŒGrundbeitrag•

1. Risikostufe
Zur differenzierten Festsetzung des Grundbeitrages je Hek-
tar Jagdfläche ist die Nutzungsgröße ŒStück Schalenwild je
100 Hektar• die Grundlage.
Damit ist eine wesentliche Risikogröße des Wildschadens
erfasst.
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Es werden folgende Abstufungen festgesetzt:

€ 1. Risikostufe - 0 bis 2 St./100 ha = 0,35   Grundbeitrag
je ha

€ 2. Risikostufe - 3 bis 6 St./100 ha = 0,55   Grundbeitrag
je ha

€ 3. Risikostufe - 7 bis 10 St./100 ha = 0,75   Grundbeitrag
je ha

€ 4. Risikostufe - > 10 St./100 ha = 0,95   Grundbeitrag
je ha

2. Schadensfreiheitsrabatt
Für Jagdbezirke, die in einem oder mehrere Jahre (Wer-
tungszeitraum sind die letzten 3 Jahre vor dem Beitragsjahr)
keinen Wildschadensausgleich beansprucht haben, wird
Schadensfreiheitsrabatt auf den Grundbeitrag in folgender
Größe gewährt:
€ ein Jahr schadensfrei =5 % Rabatt des Grundbeitrages
€ zwei Jahre schadensfrei =

10 % Rabatt des Grundbeitrages
€ drei Jahre schadensfrei =15 % Rabatt des Grundbeitrages

ŒSchadensbeitrag•
Der Schadensbeitrag des Kassenjahres 2009/2010 ist für alle
Wildschadenserstattungen der Wildschadensausgleichskasse
aus den Wildschäden des Kassenjahres 2008/2009 mit 35 v. H.
zu erheben. Für ein weiteres Wildschadensjahr werden 40 V. H.
und bei drei Wildschadensjahren werden 45 v. H. erhoben.

insgesamt Teilnehmer ja nein Enthaltung
__________________________________________________

73 64 8 1

Wildschadensausgleichskasse
des Landkreises Ostvorpommern

Mitgliederversammlung 23.05.2009

Beschluss Nr. 06/2009 vom 23.05.2009

ŒFestlegung der KappungsgrenzeŽ

Die Mitgliederversammlung beschließt auf der Grundlage des §
4 Abs. 3 der Beitragssatzung der ŒWildschadensausgleichskas-
se des Landkreises Ostvorpommern• über die Kappungsgren-
ze.
Für das Kassenjahr 2009/2010 gilt eine Kappungsgrenze ab
5,00   /ha.

insgesamt Teilnehmer ja nein Enthaltung
__________________________________________________

73 71 1 1

Wildschadensausgleichskasse
des Landkreises Ostvorpommern

Mitgliederversammlung 23.05.2009

Beschluss Nr. 07/2009 vom 23.05.2009

ŒVerspätete Beitragsbegleichung•

Die Mitgliederversammlung beschließt auf der Grundlage des §
5 Abs. 8 der Beitragssatzung der ŒWildschadensausgleichskas-
se des Landkreises Ostvorpommern•:
1. Die Beiträge waren entsprechend dem Beitragsbescheid

2008/2009 so anzuweisen, dass die Beträge spätestens
zwei Kalendermonate nach dem Ausstellungsdatum des
Beitragbescheides auf das Konto der Wildschadensaus-
gleicbskasse des Landkreises Ostvorpommern eingingen.

2. Ein scheinbar fehlerhaft erstellter Beitragsbescheid
2008/2009 berechtigte nicht, die Zahlung zu verneinen.

3. Der Zahlungsverzug tritt ein, wenn das Zahlungsziel ent-
sprechend Pkt. 1 (mit dem 01.09.2008) nicht erreicht wurde:
1. Verzugsmonat bedingt 5 % Zuschlag zum Gesamtbeitrag

2009/2010
2. Verzugsmonat bedingt 10 % Zuschlag zum Gesamtbeitrag

2009/2010
ab 3. Verzugsmonat 20 % Zuschlag zum Gesamtbeitrag

2009/2010

insgesamt Teilnehmer ja nein Enthaltung
__________________________________________________

73 72 1 0

Wildschadensausgleichskasse
des Landkreises Ostvorpommern

Mitgliederversammlung 23.05.2009

Beschluss Nr. 08/2009 vom 23.05.2009

ŒHaushaltsplan 2009/2010•

Die Mitgliederversammlung beschließt auf der Grundlage des §
7 Abs. 7 Buchstabe i der Hauptsatzung der ŒWildschadensaus-
gleichskasse des Landkreises Ostvorpommern• über den Haus-
haltsplan 2009/2010.

Maßnahmen Einnahmen in   Ausgaben in  __________________________________________________
Beiträge JG +
Eigenjagdbezirke 83.200,00
Zinseinkünfte 1.800,00
Wildschadensaus-
gleichszahlungen 50.000,00
Vorbeugende
Schadensverhütung 5.000,00
Geschäftsstelle 8.500,00
Vorstandsarbeit 2.000,00
Mitgliederversammlung
und Info-Veranstaltung 1.200,00
Rechtsstreit 2.000,00
Sonstiges 500,00
__________________________________________________
Summe 85.000,00   69.200,00  

insgesamt Teilnehmer ja nein Enthaltung
__________________________________________________

73 73 0 0
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Bekanntmachung Pflegearbeiten 
an Gewässern und Deichanlagen

Gemäß § 66 Absatz 4 des Landeswassergesetzes M-V kündigt
der Wasser- und Bodenverband ŒInsel Usedom-PeenestromŽ
Mölschow hiermit die Durchführung von Sohl- und Böschungs-
arbeiten an den in seiner Unterhaltungslast be“ndlichen Ge-
wässern II. Ordnung und landwirtschaftlichen Deichen an. Die
Arbeiten werden in der Zelt vom
02. Juni 2009 bis 20. November 2009
ausgeführt und sind nach § 66 Absatz 1 der o. g. Gesetzlichkeit
von den Eigentümern und Anliegern der Anlagen zu dulden. Es
ist alles zu unterlassen, was die Durchführung der Unterhal-
tungsarbeiten erschwert oder unmöglich macht. Diesbezügliche
Hinweise oder Forderungen sind umgehend an die Geschäfts-
führung des Wasser- und Bodenverbandes heran zu tragen.
Die Termine für die einzelnen Bereiche können in der Ge-
schäftsstelle des WBV eingesehen bzw. erfragt werden.

Wasser- und Bodenverband ŒInsel Usedom-PeenestromŽ,
Trassenheider Straße 8, 17449 MöIschow, 
Telefon 038377/40578

Antrag auf Erteilung 
einer Leitungs- und 

Anlagenrechtsbescheinigung

Bekanntmachung der unteren Wasserbehörde 
des Landkreises Ostvorpommern

Reg.-Nr. 70.3/LAR/043/19/09
Die untere Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern
gibt bekannt, dass das Land Mecklenburg-Vorpommern, vertre-
ten durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Ver-
braucherschutz, Paulshöher Weg 1, 19061 Schwerin, vertreten
durch das Staatliche Amt für Umwelt und Natur Ueckermünde,
Kastanienallee 13, 17373 Ueckermünde, endvertreten durch
den Amtsleiter Herrn Horst Wroblewski am 27. Mai 2009 einen
Antrag auf Erteilung der Leitungs- und Anlagenrechtsbescheini-
gung gemäß § 4 Abs. 1 Ziffer 2b der ŒVerordnung zur Durch-
führung des Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer Vor-
schriften auf dem Gebiet des Sachenrechts• (SachenR-DV)
vom 20.12.1994 (BGBl. I S. 3900) i.V. mit § 9 des Grundbuch-
bereinigungsgesetzes (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. I S.
2182, 2192), zuletzt geändert durch Artikel 93 der Verordnung
vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407), für die
Grundwassermessstelle 20510013 Korswandt
gestellt hat. Das davon betroffene Flurstück ist der Anlage 2 zu
entnehmen. Die Eigentümer dieses Grundstückes können den
eingereichten Antrag sowie die beigefügten Anlagen bei der Un-
teren Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern in
17389 Anklam, Ellbogenstraße 2, Zi. 033 (Herr Wegener, Tel.:
03971 / 84 714), einsehen. Die Untere Wasserbehörde des
Landkreises Ostvorpommern erteilt die Leitungs- und Anlagen-
rechtsbescheinigung nach Ablauf der gesetzlich festgelegten
Frist von vier Wochen nach der Bekanntgabe.

Hinweise zur Einlegung von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Abs. 1 und 9 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine
beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 2. Oktober
1990  bestehenden öffentlichen wasserwirtschaftlichen Anlagen
(mit Ausnahme von Wasserwerken und Abwasserbehandlungs-
anlagen) entstanden. Die beschränkte persönliche Dienstbar-
keit dokumentiert nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle da-
nach eingetretenen Veränderungen müssen durch einen
zivilrechtlichen Vertrag zwischen dem Antragsteller und dem
Grundstückseigentümer geklärt werden.
Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann nur darauf ge-
richtet sein, dass die betroffene Messstelle nicht vor dem 3. Ok-
tober 1990 gebaut wurde bzw. dass die vom Antragsteller dar-
gestellte Lage der Messstelle nicht richtig ist. Ein Widerspruch
kann nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis
mit der Belastung des Grundstücks besteht.
Der Widerspruch muss innerhalb von vier Wochen nach Be-
kanntgabe des Antrags eingelegt werden. Verspätet eingehen-
de Widersprüche werden nicht berücksichtigt. Der Widerspruch

ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landrätin als Untere
Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern, Demminer
Straße 71-74 in 17389 Anklam, einzulegen.

Anlage 1

zum Antrag vom 27.05.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die Messstelle 20510013
Korswandt

Reg.-Nr. 70.3/LAR/043/19/09

Knappe Beschreibung der Anlage
Die Grundwassermessstelle 20510013 be“ndet sich östlich der
Ortslage Korswandt auf dem Flurstück 97 der Flur 3 der Gemar-
kung Korswandt. Die Zuwegung erfolgt aus Richtung Ortslage
Korswandt südlich des Wolgastsees und entlang der deutsch-
polnischen Grenze. Die Messstelle be“ndet sich unmittelbar
rechtsseitig am Wegrand.

Anlage 2

zum Antrag vom 27.05.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die Messstelle 20510013
Korswandt

Reg.-Nr. 70.3/LAR/043/19/09

Liste der Grundstücke und Dienstbarkeiten
Der Inhalt der Dienstbarkeit umfasst das Recht nach § 4 Sa-
chenrechts-Durchführungsverordnung (SachenR-DV) vom
20.12.1994 (siehe Anlage 2/1).

Liste der Grundstücke
Amtsgericht: Anklam
Grundbuchband-Nr.: 133451
Grundbuchblatt-Nr.: 483

Lfd. Gemar- Flur Flur- Leitung, Schutz- Bemer-
Nr. kung stück Anlage streifen kungen

(Schlüs-
sel-Nr.)

__________________________________________________
1 Korswandt 3 97 7.3 1 m Grund-

wasser-
mess-
stelle

Anmerkung:  Schlüssel-Nr. 7.3: Gewässerkundliche Messanla-
gen - Grundwassermessstellen

Anlage 2/1

zum Antrag vom 27.05.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die Messstelle 20510013
Korswandt

Reg.-Nr. 70.3/LAR/043/19/09

Inhalt der beschränkten persönlichen Dienstbarkeit gemäß
§ 4 der Sachenrechts-Durchführungsverordnung (Sa-
chenR-DV) vom 20.12.1994
Der Eigentümer berechtigt das Land Mecklenburg-Vorpom-
mern, vertreten durch das Ministerium für Landwirtschaft, Um-
welt und Verbraucherschutz des Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern, vertreten durch das Staatliche Amt für Umwelt und Natur
Ueckermünde, endvertreten durch den Amtsleiter Herrn Horst
Wroblewski zur uneingeschränkten Betreibung, Unterhaltung,
zur Entfernung und Erneuerung der sich auf dem Flurstück be-
“ndenden Grundwassermessstelle des Landesmessnetzes
Grundwasserstand entsprechend den bei der Unteren Wasser-
behörde des Landkreises Ostvorpommern vorliegenden und
einzusehenden Lageplänen.
Innerhalb des Schutzstreifens dieser Grundwassermessstelle
von 1 m dürfen keine Gebäude und Anlagen errichtet oder son-
stige Einwirkungen vorgenommen werden, die den Bestand und
die sichere Betriebsführung der Grundwassermessstelle gefähr-
den oder beeinträchtigen.
Die Dienstbarkeit umfasst insbesondere das Recht, von dem
Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten bzw. Gebäude-
eigentümer zu verlangen, dass er im o. g. Schutzstreifen
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1. keine die Messstelle gefährdende Stoffe anhäuft,
2. duldet, dass Anpflanzungen und Bewuchs, auch soweit sie

nicht in den Schutzstreifen hineinreichen, so gehalten wer-
den, dass sie den Bestand und den Betrieb der wasserwirt-
schaftlichen Anlage nicht gefährden und, soweit dies der
Fall ist, entfernt werden,

3. das Gelände im Schutzstreifen nicht erhöht oder abträgt.
Im Übrigen bleiben die Rechte des Grundstückseigentümers,
Erbbauberechtigten bzw. Gebäudeeigentümers auf Benutzung
des Schutzstreifens unberührt.
Die gemäß § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz entstandene be-
schränkte persönliche Dienstbarkeit umfasst zugunsten der
Grundwassermessstelle des Landesmessnetzes Grundwasser-
stand des Landes Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch
das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucher-
schutz des Landes Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch
das Staatliche Amt für Umwelt und Natur Ueckermünde, end-
vertreten durch den Amtsleiter Herrn Horst Wroblewski das
Recht in eigener Verantwortung und auf eigenes Risiko die be-
lasteten Grundstücke für den Betrieb, die Instandhaltung und
Erneuerung der wasserwirtschaftlichen Anlage zu betreten und
sonst zu benutzen.
Dem Eigentümer wird rechtzeitig der Beginn notwendiger Tätig-
keiten mitgeteilt.
Der Eigentümer hat gegenüber dem Land Mecklenburg-Vor-
pommern, vertreten durch das Ministerium für Landwirtschaft,
Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Mecklenburg-Vor-
pommern, vertreten durch das Staatliche Amt für Umwelt und
Natur Ueckermünde, endvertreten durch den Amtsleiter Herrn
Horst Wroblewski Anspruch auf Ersatzleistungen, sofern durch
die Inanspruchnahme der Dienstbarkeitsbewilligung Schäden
entstehen. 
Das Land Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch das Mini-
sterium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz des
Landes Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch das Staatli-
che Amt für Umwelt und Natur Ueckermünde, endvertreten
durch den Amtsleiter Herrn Horst Wroblewski ist jederzeit be-
rechtigt seine Rechte durch Dritte ausführen zu lassen.

Antrag auf Erteilung einer Leitungs- 
und Anlagenrechtsbescheinigung

Bekanntmachung der unteren Wasserbehörde 
des Landkreises Ostvorpommern

Reg.-Nr. 70.3/LAR/001/18/09
Die untere Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern
gibt bekannt, dass das Land Mecklenburg-Vorpommern, vertre-
ten durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Ver-
braucherschutz, Paulshöher Weg 1, 19061 Schwerin, vertreten
durch das Staatliche Amt für Umwelt und Natur Ueckermünde,
Kastanienallee 13, 17373 Ueckermünde, endvertreten durch
den Amtsleiter Herrn Horst Wroblewski am 14. Mai 2009 einen
Antrag auf Erteilung der Leitungs- und Anlagenrechtsbescheini-
gung gemäß § 4 Abs. 1 Ziffer 2b der ŒVerordnung zur Durch-
führung des Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer Vor-
schriften auf dem Gebiet des Sachenrechts• (SachenR-DV)
vom 20.12.1994 (BGBl. I S. 3900) i.V. mit § 9 des Grundbuch-
bereinigungsgesetzes (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. I S.
2182, 2192), zuletzt geändert durch Artikel 93 der Verordnung
vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407), für die
Grundwassermessstelle 20510020 Ahlbeck Grenzwald
gestellt hat. Das davon betroffene Flurstück ist der Anlage 2 zu
entnehmen. Die Eigentümer dieses Grundstückes können den
eingereichten Antrag sowie die beigefügten Anlagen bei der Un-
teren Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern in
17389 Anklam, Ellbogenstraße 2, Zi. 033 (Herr Wegener, Tel.:
03971/84714), einsehen. Die Untere Wasserbehörde des Land-
kreises Ostvorpommern erteilt die Leitungs- und Anlagenrechts-
bescheinigung nach Ablauf der gesetzlich festgelegten Frist von
vier Wochen nach der Bekanntgabe.

Hinweise zur Einlegung von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Abs. 1 und 9 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine
beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 2. Oktober
1990  bestehenden öffentlichen wasserwirtschaftlichen Anlagen

(mit Ausnahme von Wasserwerken und Abwasserbehandlungs-
anlagen) entstanden. Die beschränkte persönliche Dienstbar-
keit dokumentiert nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle da-
nach eingetretenen Veränderungen müssen durch einen
zivilrechtlichen Vertrag zwischen dem Antragsteller und dem
Grundstückseigentümer geklärt werden.
Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann nur darauf ge-
richtet sein, dass die betroffene Messstelle nicht vor dem 3. Ok-
tober 1990 gebaut wurde bzw. dass die vom Antragsteller dar-
gestellte Lage der Messstelle nicht richtig ist. Ein Widerspruch
kann nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis
mit der Belastung des Grundstücks besteht.
Der Widerspruch muss innerhalb von vier Wochen nach Be-
kanntgabe des Antrags eingelegt werden. Verspätet eingehen-
de Widersprüche werden nicht berücksichtigt. Der Widerspruch
ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landrätin als Untere
Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern, Demminer
Straße 71 - 74 in 17389 Anklam, einzulegen.

Anlage 1

zum Antrag vom 14.05.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die Messstelle 20510020
Ahlbeck Grenzwald

Reg.-Nr. 70.3/LAR/001/18/09

Knappe Beschreibung der Anlage
Die Grundwassermessstelle 20510020 Ahlbeck Grenzwald be-
“ndet sich vor einem gesperrten Waldweg 10 m im Wald. Sie ist
zu Fuß von der B 111 aus erreichbar und mit einem Daten-
sammler ausgestattet.

Anlage 2

zum Antrag vom 14.05.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die Messstelle 20510020
Ahlbeck Grenzwald

Reg.-Nr. 70.3/LAR/001/18/09

Liste der Grundstücke und Dienstbarkeiten
Der Inhalt der Dienstbarkeit umfasst das Recht nach § 4 Sa-
chenrechts-Durchführungsverordnung (SachenR-DV) vom
20.12.1994 (siehe Anlage 2/1).

Liste der Grundstücke
Amtsgericht: Anklam
Grundbuchband-Nr.: 133420
Grundbuchblatt-Nr.: 1875

Lfd. Gemar- Flur Flur- Leitung, Schutz- Bemer-
Nr. kung stück Anlage streifen kungen

(Schlüs-
sel-Nr.)

__________________________________________________
1 Ahlbeck 1 46/11 7.3 1 m Grund-

wasser-
mess-
stelle

Anmerkung:  Schlüssel-Nr. 7.3:Gewässerkundliche Messanla-
gen - Grundwassermessstellen

Anlage 2/1

zum Antrag vom 14.05.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die Messstelle 20510020
Ahlbeck Grenzwald

Reg.-Nr. 70.3/LAR/001/18/09

Inhalt der beschränkten persönlichen Dienstbarkeit gemäß
§ 4 der Sachenrechts-Durchführungsverordnung (Sa-
chenR-DV) vom 20.12.1994
Der Eigentümer berechtigt das Land Mecklenburg-Vorpom-
mern, vertreten durch das Ministerium für Landwirtschaft, Um-
welt und Verbraucherschutz des Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern, vertreten durch das Staatliche Amt für Umwelt und Natur
Ueckermünde, endvertreten durch den Amtsleiter Herrn Horst
Wroblewski zur uneingeschränkten Betreibung, Unterhaltung,



Nr. 07/2009 … 7 … Peene-Echo

zur Entfernung und Erneuerung der sich auf dem Flurstück be-
“ndenden Grundwassermessstelle des Landesmessnetzes
Grundwasserstand entsprechend den bei der Unteren Wasser-
behörde des Landkreises Ostvorpommern vorliegenden und
einzusehenden Lageplänen.
Innerhalb des Schutzstreifens dieser Grundwassermessstelle
von 1 m dürfen keine Gebäude und Anlagen errichtet oder son-
stige Einwirkungen vorgenommen werden, die den Bestand und
die sichere Betriebsführung der Grundwassermessstelle gefähr-
den oder beeinträchtigen.
Die Dienstbarkeit umfasst insbesondere das Recht, von dem
Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten bzw. Gebäude-
eigentümer zu verlangen, dass er im o. g. Schutzstreifen
1. keine die Messstelle gefährdende Stoffe anhäuft,
2. duldet, dass Anpflanzungen und Bewuchs, auch soweit sie

nicht in den Schutzstreifen hineinreichen, so gehalten wer-
den, dass sie den Bestand und den Betrieb der wasserwirt-
schaftlichen Anlage nicht gefährden und, soweit dies der
Fall ist, entfernt werden,

3. das Gelände im Schutzstreifen nicht erhöht oder abträgt.
Im Übrigen bleiben die Rechte des Grundstückseigentümers,
Erbbauberechtigten bzw. Gebäudeeigentümers auf Benutzung
des Schutzstreifens unberührt.
Die gemäß § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz entstandene be-
schränkte persönliche Dienstbarkeit umfasst zugunsten der
Grundwassermessstelle des Landesmessnetzes Grundwasser-
stand des Landes Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch
das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucher-
schutz des Landes Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch
das Staatliche Amt für Umwelt und Natur Ueckermünde, end-
vertreten durch den Amtsleiter Herrn Horst Wroblewski das
Recht in eigener Verantwortung und auf eigenes Risiko die be-
lasteten Grundstücke für den Betrieb, die Instandhaltung und
Erneuerung der wasserwirtschaftlichen Anlage zu betreten und
sonst zu benutzen.
Dem Eigentümer wird rechtzeitig der Beginn notwendiger Tätig-
keiten mitgeteilt.
Der Eigentümer hat gegenüber dem Land Mecklenburg-Vor-
pommern, vertreten durch das Ministerium für Landwirtschaft,
Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Mecklenburg-Vor-
pommern, vertreten durch das Staatliche Amt für Umwelt und
Natur Ueckermünde, endvertreten durch den Amtsleiter Herrn
Horst Wroblewski Anspruch auf Ersatzleistungen, sofern durch
die Inanspruchnahme der Dienstbarkeitsbewilligung Schäden
entstehen. 
Das Land Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch das Mini-
sterium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz des
Landes Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch das Staatli-
che Amt für Umwelt und Natur Ueckermünde, endvertreten
durch den Amtsleiter Herrn Horst Wroblewski ist jederzeit be-
rechtigt, seine Rechte durch Dritte ausführen zu lassen.

Antrag auf Erteilung
einer Leitungs- und 

Anlagenrechtsbescheinigung

Bekanntmachung der unteren Wasserbehörde des
Landkreises Ostvorpommern

Reg.-Nr. 70.3/LAR/001/17/09
Die untere Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern
gibt bekannt, dass das Land Mecklenburg-Vorpommern, vertre-
ten durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Ver-
braucherschutz, Paulshöher Weg 1, 19061 Schwerin, vertreten
durch das Staatliche Amt für Umwelt und Natur Ueckermünde,
Kastanienallee 13, 17373 Ueckermünde, endvertreten durch
den Amtsleiter Herrn Horst Wroblewski am 14. Mai 2009 einen
Antrag auf Erteilung der Leitungs- und Anlagenrechtsbescheini-
gung gemäß § 4 Abs. 1 Ziffer 2b der ŒVerordnung zur Durch-
führung des Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer Vor-
schriften auf dem Gebiet des Sachenrechts• (SachenR-DV)
vom 20.12.1994 (BGBl. I S. 3900) i.V. mit § 9 des Grundbuch-
bereinigungsgesetzes (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. I S.
2182, 2192), zuletzt geändert durch Artikel 93 der Verordnung
vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407), für die

Grundwassermessstelle 20510E102 Ahlbeck
gestellt hat. Das davon betroffene Flurstück ist der Anlage 2 zu
entnehmen. Die Eigentümer dieses Grundstückes können den
eingereichten Antrag sowie die beigefügten Anlagen bei der Un-
teren Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern in
17389 Anklam, Ellbogenstraße 2, Zi. 033 (Herr Wegener, Tel.:
03971/84714), einsehen. Die Untere Wasserbehörde des Land-
kreises Ostvorpommern erteilt die Leitungs- und Anlagenrechts-
bescheinigung nach Ablauf der gesetzlich festgelegten Frist von
vier Wochen nach der Bekanntgabe.

Hinweise zur Einlegung von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Abs. 1 und 9 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine
beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 2. Oktober
1990 bestehenden öffentlichen wasserwirtschaftlichen Anlagen
(mit Ausnahme von Wasserwerken und Abwasserbehandlungs-
anlagen) entstanden. Die beschränkte persönliche Dienstbar-
keit dokumentiert nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle da-
nach eingetretenen Veränderungen müssen durch einen
zivilrechtlichen Vertrag zwischen dem Antragsteller und dem
Grundstückseigentümer geklärt werden.
Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann nur darauf ge-
richtet sein, dass die betroffene Messstelle nicht vor dem 3. Ok-
tober 1990 gebaut wurde bzw. dass die vom Antragsteller dar-
gestellte Lage der Messstelle nicht richtig ist. Ein Widerspruch
kann nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis
mit der Belastung des Grundstücks besteht.
Der Widerspruch muss innerhalb von vier Wochen nach Be-
kanntgabe des Antrags eingelegt werden. Verspätet eingehen-
de Widersprüche werden nicht berücksichtigt. Der Widerspruch
ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landrätin als Untere
Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern, Demminer
Straße 71-74 in 17389 Anklam, einzulegen.

Anlage 1

zum Antrag vom 14.05.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die Grundwassermess-
stelle 20510E102 Ahlbeck

Reg.-Nr. 70.3/LAR/001/17/09

Knappe Beschreibung der Anlage
Die Grundwassermessstelle 20510E102 Ahlbeck be“ndet sich
in der Ortslage Seebad Ahlbeck in der Ferdinand-Egelinski-
Straße auf dem Flurstück 47/99 der Flur 1 der Gemarkung Ahl-
beck. Die Zuwegung erfolgt über das Flurstück 47/104 der Flur
1 der Gemarkung Ahlbeck. Die Messstelle wurde 1984 als Dop-
pelpegel (Ober- und Unterpegel) ausgebaut. Die Oberkante ist
nach Umbau 2006 unter Flur gelegt.

Anlage 2

zum Antrag vom 14.05.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die Grundwassermess-
stelle 20510E102 Ahlbeck

Reg.-Nr. 70.3/LAR/001/17/09

Liste der Grundstücke und Dienstbarkeiten
Der Inhalt der Dienstbarkeit umfasst das Recht nach § 4 Sa-
chenrechts-Durchführungsverordnung (SachenR-DV) vom
20.12.1994 (siehe Anlage 2/1).

Liste der Grundstücke
Amtsgericht: Anklam
Grundbuchband-Nr.: 133420
Grundbuchblatt-Nr.: 1405

Lfd. Gemar- Flur Flur- Leitung, Schutz- Bemer-
Nr. kung stück Anlage streifen kungen

(Schlüssel-
Nr.)

__________________________________________________
1 Ahlbeck 1 47/99 7.3 1 m Grund-

wasser-
mess-
stelle

2 Ahlbeck 1 47/104 Zuwe-
gung zu
lfd. Nr. 1

Anmerkung: Schlüssel-Nr. 7.3: Gewässerkundliche Messanla-
gen - Grundwassermessstellen
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Anlage 2/1

zum Antrag vom 14.05.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die Grundwassermess-
stelle 20510E102 Ahlbeck

Reg.-Nr. 70.3/LAR/001/17/09

Inhalt der beschränkten persönlichen Dienstbarkeit gemäß
§ 4 der Sachenrechts-Durchführungsverordnung 
(SachenR-DV) vom 20.12.1994
Der Eigentümer berechtigt das Land Mecklenburg-Vorpommern,
vertreten durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Ver-
braucherschutz des Landes Mecklenburg-Vorpommern, vertreten
durch das Staatliche Amt für Umwelt und Natur Ueckermünde, end-
vertreten durch den Amtsleiter Herrn Horst Wroblewski zur uneinge-
schränkten Betreibung, Unterhaltung, zur Entfernung und Erneue-
rung der sich auf dem Flurstück be“ndenden
Grundwassermessstelle des Landesmessnetzes Grundwasser-
stand entsprechend den bei der Unteren Wasserbehörde des Land-
kreises Ostvorpommern vorliegenden und einzusehenden Lageplä-
nen.
Innerhalb des Schutzstreifens dieser Grundwassermessstelle von 1
m dürfen keine Gebäude und Anlagen errichtet oder sonstige Ein-
wirkungen vorgenommen werden, die den Bestand und die sichere
Betriebsführung der Grundwassermessstelle gefährden oder beein-
trächtigen.
Die Dienstbarkeit umfasst insbesondere das Recht, von dem
Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten bzw. Gebäude-
eigentümer zu verlangen, dass er im o.g. Schutzstreifen
1. keine die Messstelle gefährdende Stoffe anhäuft,
2. duldet, dass Anpflanzungen und Bewuchs, auch soweit sie nicht

in den Schutzstreifen hineinreichen, so gehalten werden, dass
sie den Bestand und den Betrieb der wasserwirtschaftlichen An-
lage nicht gefährden und, soweit dies der Fall ist, entfernt wer-
den,

3. das Gelände im Schutzstreifen nicht erhöht oder abträgt.
Im Übrigen bleiben die Rechte des Grundstückseigentümers, Erb-
bauberechtigten bzw. Gebäudeeigentümers auf Benutzung des
Schutzstreifens unberührt.
Die gemäß § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz entstandene be-
schränkte persönliche Dienstbarkeit umfasst zugunsten der Grund-
wassermessstelle des Landesmessnetzes Grundwasserstand des
Landes Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch das Ministerium
für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes
Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch das Staatliche Amt für
Umwelt und Natur Ueckermünde, endvertreten durch den Amtslei-
ter Herrn Horst Wroblewski das Recht in eigener Verantwortung
und auf eigenes Risiko die belasteten Grundstücke für den Betrieb,
die Instandhaltung und Erneuerung der wasserwirtschaftlichen An-
lage zu betreten und sonst zu benutzen.
Dem Eigentümer wird rechtzeitig der Beginn notwendiger Tätigkei-
ten mitgeteilt.
Der Eigentümer hat gegenüber dem Land Mecklenburg-Vorpom-
mern, vertreten durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt
und Verbraucherschutz des Landes Mecklenburg-Vorpommern,
vertreten durch das Staatliche Amt für Umwelt und Natur Uecker-
münde, endvertreten durch den Amtsleiter Herrn Horst Wroblewski
Anspruch auf Ersatzleistungen, sofern durch die Inanspruchnahme
der Dienstbarkeitsbewilligung Schäden entstehen. 
Das Land Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch das Ministeri-
um für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes
Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch das Staatliche Amt für
Umwelt und Natur Ueckermünde, endvertreten durch den Amtslei-
ter Herrn Horst Wroblewski ist jederzeit berechtigt seine Rechte
durch Dritte ausführen zu lassen.

Antrag auf Erteilung 
einer Leitungs- und 

Anlagenrechtsbescheinigung

Bekanntmachung der unteren Wasserbehörde des
Landkreises Ostvorpommern

Reg.-Nr. 70.3/LAR/099/16/09
Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern
gibt bekannt, dass der Zweckverband Wasser/Abwasser Bod-
denküste (ZWAB), Kastanienweg 2 in 17498 Diedrichshagen,

am 18. Mai 2009 einen Antrag auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung gemäß § 4 Abs. 1 Ziffer 2b der
ŒVerordnung zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsge-
setzes und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachen-
rechts• (SachenR-DV) vom 20.12.1994 (BGBl. I S. 3900) in Ver-
bindung mit § 9 des Grundbuchbereinigungsgesetzes
(GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. I S. 2182, 2192), zuletzt
geändert durch Artikel 93 der Verordnung vom 31. Oktober
2006 (BGBl. I S. 2407), für die
Trinkwasserleitung von  Helmshagen II nach Helmshagen I
gestellt hat. Die davon betroffenen Grundstücke sind der Anla-
ge 2 zu entnehmen. Die Eigentümer dieser Grundstücke kön-
nen den eingereichten Antrag sowie die beigefügten Anlagen
bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpom-
mern in 17389 Anklam, Ellbogenstraße 2, Zi. 033 (Herr Wege-
ner, Tel.: 03971 / 84 714), einsehen. Die Untere Wasserbehör-
de des Landkreises Ostvorpommern erteilt die Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung nach Ablauf der gesetzlich festge-
legten Frist von vier Wochen nach der Bekanntgabe.

Hinweise zur Einlegung von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Abs. 1 und 9 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine
beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 2. Oktober
1990 bestehenden öffentlichen wasserwirtschaftlichen Anlagen
(mit Ausnahme von Wasserwerken und Abwasserbehandlungs-
anlagen) entstanden. Die beschränkte persönliche Dienstbar-
keit dokumentiert nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle da-
nach eingetretenen Veränderungen müssen durch einen
zivilrechtlichen Vertrag zwischen dem Antragsteller und dem
Grundstückseigentümer geklärt werden.
Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann nur darauf ge-
richtet sein, dass die betroffene Leitung nicht vor dem 3. Okto-
ber 1990 gebaut wurde bzw. dass die vom Antragsteller darge-
stellte Leitungsführung nicht richtig ist. Ein Widerspruch kann
nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis mit der
Belastung des Grundstücks besteht.
Der Widerspruch muss innerhalb von vier Wochen nach Be-
kanntgabe des Antrags eingelegt werden. Verspätet eingehen-
de Widersprüche werden nicht berücksichtigt. Der Widerspruch
ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landrätin als Untere
Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern, Demminer
Straße 71-74 in 17389 Anklam, einzulegen.

Anlage 1

zum Antrag vom 18.05.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die TWL von Helmshagen II
nach Helmshagen I

Reg.-Nr. 70.3/LAR/099/16/09

Knappe Beschreibung der Anlage
Art: Trinkwasserversorgungsleitung (TWVL)
Nenngröße: AZ DN 100
Baujahr: 1978
Schutzstreifen: 1 m beidseitig zur Achse der TWVL,

Schutzstreifenbreite: 2 m
Bedeutung: Zur stabilen Trinkwasserversorgung von

Helmshagen II muss die Trinkwasserlei-
tung, die in das Versorgungssystem des
ZWAB eingebunden ist, auf unbestimmte
Zeit bestehen bleiben.

Anlage 2

zum Antrag vom 18.05.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die TWL von Helmshagen
II nach Helmshagen I

Reg.-Nr. 70.3/LAR/099/16/09

Liste der Grundstücke und Dienstbarkeiten
Der Inhalt der Dienstbarkeit umfasst das Recht nach § 4 Sa-
chenrechts-Durchführungsverordnung (SachenR-DV) vom
20.12.1994 (siehe Anlage 2/1).

Amtsgericht: Greifswald
Grundbuchamt: Greifswald
Grundbuchbezirk: Weitenhagen, Greifswald
Leitungsbezeichnung: Trinkwasserversorgungsleitung 

(TWVL) AZ DN 100
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Anlage 2/1

zum Antrag vom 18.05.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die TWL von Helmshagen
II nach Helmshagen I

Reg.-Nr. 70.3/LAR/099/16/09

Inhalt der beschränkten persönlichen Dienstbarkeit gemäß
§ 4 der Sachenrechts-Durchführungsverordnung (Sa-
chenR-DV) vom 20.12.1994
Der Eigentümer berechtigt den Zweckverband Wasser/Abwasser
Boddenküste zur uneingeschränkten Betreibung, Unterhaltung, zur
Entfernung und Erneuerung der sich auf dem Grundstück be“nden-
den Trinkwasserleitung entsprechend dem bei der unteren Wasser-
behörde vorliegenden Lageplan.
Innerhalb des 2 m breiten Schutzstreifens dieser Leitung dürfen im
Bereich von 1 m links und 1 m rechts der Leitungstrasse keine Ge-
bäude und Anlagen errichtet oder sonstige Einwirkungen vorge-
nommen werden, die den Bestand und die sichere Betriebsführung
gefährden. Dazu gehören auch das Bep”anzen mit Bäumen sowie
das Lagern von Materialien. Im Übrigen bleiben die Rechte des
Grundstückseigentümers auf Benutzung des Schutzstreifens un-
berührt. Der Zweckverband Wasser/Abwasser Boddenküste ist da-
mit berechtigt, zum Zweck der Ausübung der ihm gewährten Rech-
te in Havariefällen jederzeit das Grundstück zu betreten.
Dem Eigentümer wird rechtzeitig der Beginn von geplanten, not-
wendigen Tätigkeiten mitgeteilt. 
Der Eigentümer hat gegenüber dem Zweckverband Was-
ser/Abwasser Boddenküste oder dem vom Zweckverband Was-
ser/Abwasser Boddenküste beauftragten Unternehmen Anspruch
auf Ersatzleistungen, sofern durch die Inanspruchnahme der
Dienstbarkeitsbewilligung Schäden entstehen. 
Der Zweckverband Wasser/Abwasser Boddenküste ist jederzeit be-
rechtigt, seine Rechte durch Dritte ausführen zu lassen.

Antrag auf Erteilung einer Leitungs- 
und Anlagenrechtsbescheinigung

Bekanntmachung der unteren Wasserbehörde 
des Landkreises Ostvorpommern

Reg.-Nr. 70.3/LAR/017/15/09
Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern
gibt bekannt, dass der Zweckverband Wasserversorgung & Ab-
wasserbeseitigung Insel Usedom, Zum Achterwasser 6 in
17459 Ückeritz, mit Datum vom 23. April 2009 einen Antrag auf
Erteilung der Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung
gemäß § 4 Abs. 1 Ziffer 2b der ŒVerordnung zur Durchführung
des Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer Vorschriften
auf dem Gebiet des Sachenrechts• (SachenR-DV) vom
20.12.1994 (BGBl. I S. 3900) in Verbindung mit § 9 des Grund-
buchbereinigungsgesetzes (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. I
S. 2182, 2192), zuletzt geändert durch Artikel 93 der Verord-
nung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407), für
Trinkwasser- und Abwasserleitungen in den Gemarkungen
Kutzow und Dargen
gestellt hat. Die davon betroffenen Grundstücke sind der Anla-
ge 2 zu entnehmen. Die Eigentümer dieser Grundstücke kön-
nen den eingereichten Antrag sowie die beigefügten Anlagen
bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpom-
mern in 17389 Anklam, Ellbogenstraße 2, Zi. 033 (Herr Wege-
ner, Tel.: 03971/84714), einsehen. Die Untere Wasserbehörde
des Landkreises Ostvorpommern erteilt die Leitungs- und Anla-
genrechtsbescheinigung nach Ablauf der gesetzlich festgeleg-
ten Frist von vier Wochen nach der Bekanntgabe.
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Hinweise zur Einlegung von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Abs. 1 und 9 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine
beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 2. Oktober
1990 bestehenden öffentlichen wasserwirtschaftlichen Anlagen
(mit Ausnahme von Wasserwerken und Abwasserbehandlungs-
anlagen) entstanden. Die beschränkte persönliche Dienstbar-
keit dokumentiert nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle da-
nach eingetretenen Veränderungen müssen durch einen
zivilrechtlichen Vertrag zwischen dem Antragsteller und dem
Grundstückseigentümer geklärt werden.
Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann nur darauf ge-
richtet sein, dass die betroffene Leitung nicht vor dem 3. Okto-
ber 1990 gebaut wurde bzw. dass die vom Antragsteller darge-
stellte Leitungsführung nicht richtig ist. Ein Widerspruch kann
nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis mit der
Belastung des Grundstücks besteht.
Der Widerspruch muss innerhalb von vier Wochen nach Be-
kanntgabe des Antrags eingelegt werden. Verspätet eingehen-
de Widersprüche werden nicht berücksichtigt. Der Widerspruch
ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landrätin als Untere
Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern, Demminer
Straße 71-74 in 17389 Anklam, einzulegen.

Anlage 1

zum Antrag vom 23.04.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für Trink- und Abwasserlei-
tungen in den Gemarkungen Kutzow und Dargen

Reg.-Nr. 70.3/LAR/017/15/09

Knappe Beschreibung der Anlage
Zur Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung wurden
schon vor dem Zweiten Weltkrieg, etwa 1937, im Bereich des
Flugplatzes Garz Trink- und Abwasserleitungen verlegt. Diese
liegen teilweise im nichtöffentlichen Bereich.
Diese Anlagen hat der Zweckverband mit seiner Gründung
übernommen.
Für die Trink- und Abwasserleitungen wird jeweils ein vier Meter
breiter Schutzstreifen gefordert. Die Leitung liegt jeweils in der
Mitte des Schutzstreifens. Die Verlegtiefe beträgt etwa 1,2 bis
1,4 m bei Trinkwasserleitungen (TWL GG DN 150 und TWL GG
DN 200)  und 3, 0 bis 3,5 m bei Abwasserleitungen (AWL Stzg
DN 200).
Die Anlagen dienen öffentlichen Zwecken.

Anlage 2

zum Antrag vom 23.04.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für Trink- und Abwasserlei-
tungen in den Gemarkungen Kutzow und Dargen

Reg.-Nr. 70.3/LAR/017/15/09

Liste der Grundstücke und Dienstbarkeiten
Der Inhalt der Dienstbarkeit umfasst das Recht nach § 4 Sa-
chenrechts-Durchführungsverordnung (SachenR-DV) vom
20.12.1994 (siehe Anlage 2/1).

Amtsgericht: Anklam
Grundbuchamt: Anklam
Gemarkung: Kutzow

Amtsgericht: Anklam
Grundbuchamt: Anklam
Gemarkung: Garz
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Anmerkungen:
Schlüssel-Nr. 3.1: Anlagen der öffentlichen Wasserversor-

gung: Für die Förderung, Sammlung und
Fortleitung eingerichtete Leitungen, (Sam-
mel-)Kanäle oder Gräben

Schlüssel-Nr. 4.1: Anlagen der öffentlichen Abwasserbeseiti-
gung: Für die Förderung, Sammlung und
Fortleitung eingerichtete Leitungen, (Sam-
mel-)Kanäle oder Gräben

Anlage 2/1

zum Antrag vom 23.04.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für Trink- und Abwasserlei-
tungen in den Gemarkungen Kutzow und Dargen

Reg.-Nr. 70.3/LAR/017/15/09

Inhalt der beschränkten persönlichen Dienstbarkeit gemäß
§ 4 der Sachenrechts-Durchführungsverordnung (Sa-
chenR-DV) vom 20.12.1994
Der Eigentümer berechtigt den Zweckverband Wasserversorgung
& Abwasserbeseitigung Insel Usedom zur uneingeschränkten Be-
treibung, Unterhaltung, zur Entfernung und Erneuerung der sich auf
dem Grundstück be“ndenden Trink- und/oder Abwasserleitung ent-
sprechend den bei der unteren Wasserbehörde vorliegenden Lage-
plänen. Innerhalb des 4 m breiten Schutzstreifens dieser Leitungen
dürfen im Bereich von 2 m links und 2 m rechts der Leitungstrasse
keine Gebäude und Anlagen errichtet oder sonstige Einwirkungen
vorgenommen werden, die den Bestand und die sichere Betriebs-
führung gefährden. Dazu gehören auch das Bep”anzen mit Bäu-
men sowie das Lagern von Materialien. Im Übrigen bleiben die
Rechte des Grundstückseigentümers auf Benutzung des Schutz-
streifens unberührt. Der Zweckverband Wasserversorgung & Ab-
wasserbeseitigung Insel Usedom ist damit berechtigt, zum Zweck
der Ausübung der ihm gewährten Rechte in Havariefällen jederzeit
das Grundstück zu betreten. Dem Eigentümer wird rechtzeitig der
Beginn von geplanten, notwendigen Tätigkeiten mitgeteilt. 
Der Eigentümer hat gegenüber dem Zweckverband Wasserversor-
gung & Abwasserbeseitigung Insel Usedom oder gegenüber dem
vom Zweckverband Wasserversorgung & Abwasserbeseitigung In-

sel Usedom beauftragten Unternehmen Anspruch auf Ersatzlei-
stungen, sofern durch die Inanspruchnahme der Dienstbarkeitsbe-
willigung Schäden entstehen. 
Der Zweckverband Wasserversorgung & Abwasserbeseitigung In-
sel Usedom ist jederzeit berechtigt, seine Rechte durch Dritte aus-
führen zu lassen.

Antrag auf Erteilung
einer Leitungs- und 

Anlagenrechtsbescheinigung

Bekanntmachung der unteren Wasserbehörde des
Landkreises Ostvorpommern

Reg.-Nr. 70.3/LAR/062/14/09
Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern
gibt bekannt, dass der Zweckverband Wasser/Abwasser Bod-
denküste (ZWAB), Kastanienweg 2 in 17498 Diedrichshagen,
am 11. Mai 2009 einen Antrag auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung gemäß § 4 Abs. 1 Ziffer 2b der
ŒVerordnung zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsge-
setzes und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachen-
rechts• (SachenR-DV) vom 20.12.1994 (BGBl. I S. 3900) in
Verbindung mit § 9 des Grundbuchbereinigungsgesetzes (GB-
BerG) vom 20.12.1993 (BGBl. I S. 2182, 2192), zuletzt geän-
dert durch Artikel 93 der Verordnung vom 31. Oktober 2006
(BGBl. I S. 2407), für die

Trinkwasserleitung von Mesekenhagen nach Frätow
gestellt hat. Die davon betroffenen Grundstücke sind der Anla-
ge 2 zu entnehmen. Die Eigentümer dieser Grundstücke kön-
nen den eingereichten Antrag sowie die beigefügten Anlagen
bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpom-
mern in 17389 Anklam, Ellbogenstraße 2, Zi. 033 (Herr Wege-
ner, Tel.: 03971/84714), einsehen. Die Untere Wasserbehörde
des Landkreises Ostvorpommern erteilt die Leitungs- und Anla-
genrechtsbescheinigung nach Ablauf der gesetzlich festgeleg-
ten Frist von vier Wochen nach der Bekanntgabe.
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Hinweise zur Einlegung von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Abs. 1 und 9 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine
beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 2. Oktober
1990 bestehenden öffentlichen wasserwirtschaftlichen Anlagen
(mit Ausnahme von Wasserwerken und Abwasserbehandlungs-
anlagen) entstanden. Die beschränkte persönliche Dienstbar-
keit dokumentiert nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle da-
nach eingetretenen Veränderungen müssen durch einen
zivilrechtlichen Vertrag zwischen dem Antragsteller und dem
Grundstückseigentümer geklärt werden.
Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann nur darauf ge-
richtet sein, dass die betroffene Leitung nicht vor dem 3. Okto-
ber 1990 gebaut wurde bzw. dass die vom Antragsteller darge-
stellte Leitungsführung nicht richtig ist. Ein Widerspruch kann
nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis mit der
Belastung des Grundstücks besteht.
Der Widerspruch muss innerhalb von vier Wochen nach Be-
kanntgabe des Antrags eingelegt werden. Verspätet eingehen-
de Widersprüche werden nicht berücksichtigt. Der Widerspruch
ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landrätin als Untere
Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern, Demminer
Straße 71-74 in 17389 Anklam, einzulegen.

Anlage 1

zum Antrag vom 11.05.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die TWL von Mesekenhagen
nach Frätow

Reg.-Nr. 70.3/LAR/062/14/09
Knappe Beschreibung der Anlage
Art: Trinkwasserversorgungsleitung (TWVL)

Nenngröße: AZ DN 100 und PVC 100
Baujahr: 1984
Schutzstreifen: 1 m beidseitig zur Achse der TWVL,

Schutzstreifenbreite: 2 m
Bedeutung: Zur stabilen Trinkwasserversorgung von

Frätow muss die Trinkwasserverbindungs-
leitung, die in das Versorgungssystem des
ZWAB eingebunden ist, auf unbestimmte
Zeit bestehen bleiben.

Anlage 2

zum Antrag vom 11.05.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die TWL von Mesekenhagen
nach Frätow

Reg.-Nr. 70.3/LAR/062/14/09

Liste der Grundstücke und Dienstbarkeiten
Der Inhalt der Dienstbarkeit umfasst das Recht nach § 4 Sa-
chenrechts-Durchführungsverordnung (SachenR-DV) vom
20.12.1994 (siehe Anlage 2/1).

Amtsgericht: Greifswald
Grundbuchamt: Greifswald
Grundbuchbezirk: Mesekenhagen
Leitungsbezeichnung:Trinkwasserversorgungsleitung (TWVL)

AZ DN 100 und PVC 100
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Anlage 2/1

zum Antrag vom 11.05.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die TWL von Mesekenhagen
nach Frätow

Reg.-Nr. 70.3/LAR/062/14/09

Inhalt der beschränkten persönlichen Dienstbarkeit gemäß
§ 4 der Sachenrechts-Durchführungsverordnung (Sa-
chenR-DV) vom 20.12.1994
Der Eigentümer berechtigt den Zweckverband Was-
ser/Abwasser Boddenküste zur uneingeschränkten Betreibung,
Unterhaltung, zur Entfernung und Erneuerung der sich auf dem
Grundstück be“ndenden Trinkwasserleitung entsprechend dem
bei der unteren Wasserbehörde vorliegenden Lageplan.
Innerhalb des 2 m breiten Schutzstreifens dieser Leitung dürfen
im Bereich von 1 m links und 1 m rechts der Leitungstrasse kei-
ne Gebäude und Anlagen errichtet oder sonstige Einwirkungen
vorgenommen werden, die den Bestand und die sichere Be-
triebsführung gefährden. Dazu gehören auch das Bep”anzen
mit Bäumen sowie das Lagern von Materialien. Im Übrigen blei-
ben die Rechte des Grundstückseigentümers auf Benutzung
des Schutzstreifens unberührt.
Der Zweckverband Wasser/Abwasser Boddenküste ist damit be-
rechtigt, zum Zweck der Ausübung der ihm gewährten Rechte in
Havariefällen jederzeit das Grundstück zu betreten.
Dem Eigentümer wird rechtzeitig der Beginn von geplanten, not-
wendigen Tätigkeiten mitgeteilt.
Der Eigentümer hat gegenüber dem Zweckverband Was-
ser/Abwasser Boddenküste oder dem vom Zweckverband Was-
ser/Abwasser Boddenküste beauftragten Unternehmen An-
spruch auf Ersatzleistungen, sofern durch die Inanspruchnahme
der Dienstbarkeitsbewilligung Schäden entstehen.
Der Zweckverband Wasser/Abwasser Boddenküste ist jederzeit
berechtigt, seine Rechte durch Dritte ausführen zu lassen.

Antrag auf Erteilung einer Leitungs- und An-
lagenrechtsbescheinigung

Bekanntmachung der unteren Wasserbehörde des
Landkreises Ostvorpommern

Reg.-Nr. 70.3/LAR/074/13/09
Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern
gibt bekannt, dass der Zweckverband Wasser/Abwasser Bod-
denküste (ZWAB), Kastanienweg 2 in 17498 Diedrichshagen,
am 04. Mai 2009 einen Antrag auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung gemäß § 4 Abs. 1 Ziffer 2b der
ŒVerordnung zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsge-
setzes und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachen-
rechts• (SachenR-DV) vom 20.12.1994 (BGBl. I S. 3900) in
Verbindung mit § 9 des Grundbuchbereinigungsgesetzes (GB-
BerG) vom 20.12.1993 (BGBl. I S. 2182, 2192), zuletzt geän-
dert durch Artikel 93 der Verordnung vom 31. Oktober 2006
(BGBl. I S. 2407), für die

Trinkwasserleitung von Leist I nach Groß- und Klein Kar-
rendorf

gestellt hat. Die davon betroffenen Grundstücke sind der Anla-
ge 2 zu entnehmen. Die Eigentümer dieser Grundstücke kön-
nen den eingereichten Antrag sowie die beigefügten Anlagen
bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpom-
mern in 17389 Anklam, Ellbogenstraße 2, Zi. 033 (Herr Wege-
ner, Tel.: 03971/84714), einsehen. Die Untere Wasserbehörde
des Landkreises Ostvorpommern erteilt die Leitungs- und Anla-
genrechtsbescheinigung nach Ablauf der gesetzlich festgeleg-
ten Frist von vier Wochen nach der Bekanntgabe.

Hinweise zur Einlegung von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Abs. 1 und 9 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine
beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 2. Oktober
1990 bestehenden öffentlichen wasserwirtschaftlichen Anlagen
(mit Ausnahme von Wasserwerken und Abwasserbehandlungs-
anlagen) entstanden. Die beschränkte persönliche Dienstbar-
keit dokumentiert nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle da-
nach eingetretenen Veränderungen müssen durch einen
zivilrechtlichen Vertrag zwischen dem Antragsteller und dem
Grundstückseigentümer geklärt werden.
Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann nur darauf ge-
richtet sein, dass die betroffene Leitung nicht vor dem 3. Okto-
ber 1990 gebaut wurde bzw. dass die vom Antragsteller darge-
stellte Leitungsführung nicht richtig ist. Ein Widerspruch kann
nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis mit der
Belastung des Grundstücks besteht.
Der Widerspruch muss innerhalb von vier Wochen nach Be-
kanntgabe des Antrags eingelegt werden. Verspätet eingehen-
de Widersprüche werden nicht berücksichtigt. Der Widerspruch
ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landrätin als Untere
Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern, Demminer
Straße 71-74 in 17389 Anklam, einzulegen.

Anlage 1

zum Antrag vom 04.05.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die TWL von Leist I nach
Groß- und Klein Karrendorf

Reg.-Nr. 70.3/LAR/074/13/09

Knappe Beschreibung der Anlage
Art: Trinkwasserversorgungsleitung (TWVL)
Nenngröße: AZ DN 100
Baujahr: 1983
Schutzstreifen: 1 m beidseitig zur Achse der TWVL,

Schutzstreifenbreite: 2 m
Bedeutung: Zur stabilen Trinkwasserversorgung der

Ortsteile Groß Karrendorf und Klein Kar-
rendorf muss die Trinkwasserverbin-
dungsleitung, die in das Versorgungssy-
stem des ZWAB eingebunden ist, auf
unbestimmte Zeit bestehen bleiben.

Anlage 2

zum Antrag vom 04.05.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die TWL von Leist I nach
Groß- und Klein Karrendorf

Reg.-Nr. 70.3/LAR/074/13/09

Liste der Grundstücke und Dienstbarkeiten
Der Inhalt der Dienstbarkeit umfasst das Recht nach § 4 Sa-
chenrechts-Durchführungsverordnung (SachenR-DV) vom
20.12.1994 (siehe Anlage 2/1).
Amtsgericht: Greifswald
Grundbuchamt: Greifswald
Grundbuchbezirk: Neuenkirchen

Mesekenhagen
Leitungsbezeichnung:Trinkwasserversorgungsleitung (TWVL)

AZ DN 100
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Anlage 2/1

zum Antrag vom 04.05.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die TWL von Leist I nach
Groß- und Klein Karrendorf

Reg.-Nr. 70.3/LAR/074/13/09

Inhalt der beschränkten persönlichen Dienstbarkeit gemäß
§ 4 der Sachenrechts-Durchführungsverordnung (Sa-
chenR-DV) vom 20.12.1994
Der Eigentümer berechtigt den Zweckverband Was-
ser/Abwasser Boddenküste zur uneingeschränkten Betreibung,
Unterhaltung, zur Entfernung und Erneuerung der sich auf dem
Grundstück be“ndenden Trinkwasserleitung entsprechend dem
bei der unteren Wasserbehörde vorliegenden Lageplan.
Innerhalb des 2 m breiten Schutzstreifens dieser Leitung dürfen
im Bereich von 1 m links und 1 m rechts der Leitungstrasse kei-
ne Gebäude und Anlagen errichtet oder sonstige Einwirkungen

vorgenommen werden, die den Bestand und die sichere Be-
triebsführung gefährden. Dazu gehören auch das Bep”anzen
mit Bäumen sowie das Lagern von Materialien. Im Übrigen blei-
ben die Rechte des Grundstückseigentümers auf Benutzung
des Schutzstreifens unberührt.
Der Zweckverband Wasser/Abwasser Boddenküste ist damit
berechtigt, zum Zweck der Ausübung der ihm gewährten Rech-
te in Havariefällen jederzeit das Grundstück zu betreten.
Dem Eigentümer wird rechtzeitig der Beginn von geplanten,
notwendigen Tätigkeiten mitgeteilt.
Der Eigentümer hat gegenüber dem Zweckverband Was-
ser/Abwasser Boddenküste oder dem vom Zweckverband Was-
ser/Abwasser Boddenküste beauftragten Unternehmen An-
spruch auf Ersatzleistungen, sofern durch die
Inanspruchnahme der Dienstbarkeitsbewilligung Schäden ent-
stehen.
Der Zweckverband Wasser/Abwasser Boddenküste ist jederzeit
berechtigt, seine Rechte durch Dritte ausführen zu lassen.
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Bekanntmachung nach § 73 Abs. 5 Satz 1
des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes

(VwVfG M-V ) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10. August 1998

(GV0Bl. S.743 ) für das Vorhaben

ŒNeuregulierung des hydrologischen Systems im Polder Immen-
städtŽ
Bekanntmachung des Landkreises Ostvorpommern als
Planfeststellungsbehörde
Die Energiewerke Nord GmbH beabsichtigt im Zuge eines Plan-
feststellungsverfahrens, gemäß § 31 Abs. 2 des Gesetzes zur
Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz WHG)
in Verbindung mit § 72 Abs. 1 Wassergesetz des Landes Meck-
lenburg - Vorpommern (LWaG), das hydrologische System im
Polder Immenstädt neu zu regulieren.
Mit den beantragten Maßnahmen soll im Betrachtungsgebiet ei-
ne naturnahe Entwicklung eingeleitet sowie der Erhalt beson-
ders bestandsbedrohter Lebensräume und der daran gebunde-
nen Arten sichergestellt werden.
Die untere Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern ist
gemäß § 108 LWaG M-V die zuständige Planfeststellungs- und
Anhörungsbehörde in diesem Verfahren.
Gemäß § 73 Abs. 5 VwVfG M - V erfolgt hiermit die ortsübliche
Bekanntmachung der Planauslegung.
Die Antragsunterlagen werden gemäß § 73 Abs. 3 VwVfG M-V
im Zeitraum vom 20.07.2009 bis einschließlich 21.08.2009 zur
Einsichtnahme ausgelegt.
Die Auslegung erfolgt im

Landkreis Ostvorpommern
Amt für Hoch- und Tiefbau/Umwelt, Zi. 016 
Ellbogenstr. 02
17389 Anklam

Montag von 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 15.00 Uhr 
Dienstag von 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 18.00 Uhr 
Mittwoch von 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 15.00 Uhr 
Donnerstag von 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr 
Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr

Amt Züssow
Fachbereich Bau- und Grundstücksmanagement Sitz Gützkow
Pommersche Str. 27
17506 Gützkow

Montag geschlossen
Dienstag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis

18.00 Uhr 
Mittwoch geschlossen
Donnerstag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis

16.00 Uhr 
Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

in der
Hansestadt Anklam 
Fachbereich 1, Zi. 41 
Burgstr. 15
17389 Anklam

Montag von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Dienstag von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis

18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis

18.00 Uhr 
Freitag von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Jeder, dessen Belange berührt werden, kann bis zwei Wochen
nach Ablauf der Auslegungsfrist schriftlich oder zur Nieder-
schrift im Landkreis Ostvorpommern, der Hansestadt Anklam
oder im Amt Züssow Einwendungen gegen den Plan erheben.
Die Einwendungen müssen erkennen lassen, welches Rechts-
gut oder Interesse aus Sicht des Einwenders verletzt wird.
Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendungen ausge-
schlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln be-
ruhen.

Die form- und fristgemäß erhobenen Einwendungen werden,
auch beim Fernbleiben des Antragstellers oder der Personen,
die Einwendungen erhoben haben,
am 14.10.2009, um 10.00 Uhr, im

Landkreis Ostvorpommern 
Demminer Str. 71 - 74
Raum 102
17389 Anklam
erörtert.

Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich.
Die Behörden, der Träger des Vorhabens und diejenigen, die
Einwendungen erhoben haben, werden von dem Erörterungs-
termin benachrichtigt. Bei Ausbleiben eines Beteiligten am Erör-
terungstermin, kann auch ohne ihn verhandelt werden.
Die Zustellung der Entscheidungen über Einwendungen kann
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr
als 50 Benachrichtigungen oder Zustellungen vorzunehmen
sind.

Förmliche Bekanntmachung

Auf der Grundlage der §§ 13, 90 und 115 des Wassergesetzes
des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LWaG) vom 30. No-
vember 1992 (BGBI. S. 669) in der derzeit gültigen Fassung i.
V. m. § 35 Satz 2 Landesverwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG
M-V) vom 26. Februar 2004 in der derzeit gültigen Fassung wird
zum Schutze der Gewässer im Gebiet des Landkreises Ostvor-
pommern folgende Allgemeinverfügung erlassen:
1. Einleitungen von Abwasser in Gewässer aus Kleinkläranla-

gen, die über keine gültige wasserrechtliche Erlaubnis / Nut-
zungsgenehmigung verfügen und die von den Einleitern
nicht vorgelegt werden können, sind spätestens bis zum
31.12.2013 einzustellen und sämtliches häusliches Abwas-
ser entweder abflusslos aufzufangen oder einer ordnungs-
gemäßen Abwasserbehandlung gemäß DEN 4261 und lan-
desrechtlichen Vorschriften über allgemein anerkannte
Regeln der Technik für Abwasserbehandlung mittels Klein-
kläranlagen zuzuführen.

2. Alte Wasserrechtsgestattungen/ Nutzungsgenehmigungen
zum Einleiten von Abwasser in Gewässer nach DDR-Was-
serrecht werden mit Wirkung zum 31.12.2013 aufgehoben.
Ab dem 01.01.2014 ist die Nutzung dieser Anlagen unzuläs-
sig und daher verboten. Sollte bis dahin kein Anschluss an
eine öffentliche Abwasseranlage erfolgt sein oder eine Ein-
leitung aus einer dem Stand der Technik entsprechenden
Kleinkläranlage wasserrechtlich erlaubt sein, ist bis zu die-
sem Zeitpunkt eine abflusslose Grube zu errichten und zu
betreiben. Das dort gesammelte Abwasser ist dem zuständi-
gen Abwasserbeseitigungspflichtigen kostenpflichtig zur
Entsorgung zu überlassen. Vorhandene Anlagen können
unter Erbringung eines Dichtheitsnachweises, der bis zum
31.12.2013 bei der unteren Wasserbehörde des Landkrei-
ses vorzulegen ist, auch als abflusslose Sammelgrube be-
trieben werden.

Anordnung mit Androhung von Zwangsgeld
Für den Fall, dass
- den Aufforderungen aus Pkt. 1 nicht oder nicht vollständig

oder nicht rechtzeitig nachgekommen wird oder
- den Aufforderungen aus Pkt. 2 nicht oder nicht vollständig

oder nicht rechtzeitig nachgekommen wird,
droht die untere Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpom-
mern gemäß § 88 des Gesetzes über die öffentliche Sicherheit
und Ordnung in Mecklenburg-Vorpommern (Sicherheits- und
Ordnungsgesetz- SOG M-V) vom 25. März 1998 (GVOBl. S.
335) in der derzeit gültigen Fassung hiermit die Festsetzung ei-
nes Zwangsgeldes in Höhe von jeweils 1.000,00 Euro an.
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Es wird darauf hingewiesen, dass die Zwangsmittel gemäß § 86
Abs. 2 SOG M-V solange wiederholt und gewechselt werden
können, bis der Verwaltungsakt befolgt worden oder auf andere
Weise erledigt ist.

Hinweise
Jeder Grundstückseigentümer, dessen Grundstück nicht an öf-
fentliche Abwasseranlagen angeschlossen ist, und der für die
Einleitung von Abwasser in ein Gewässer bzw. in das Grund-
wasser über keine wasserrechtliche Erlaubnis verfügt, ist aufge-
fordert, bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises Ost-
vorpommern einen Antrag auf Erteilung einer wasserrechtlichen
Erlaubnis zur Einleitung in ein Gewässer zu stellen oder einen
Dichtheitsnachweis vorzulegen. Hierzu ist eine Anpassung der
Kleinkläranlage an die allgemein anerkannten Regeln der Tech-
nik erforderlich oder mitzuteilen, dass eine ab”usslose Sammel-
grube errichtet wird.
Vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhandlungen gegen diese
Verfügung sind Ordnungswidrigkeiten i. S. v. § 134 Abs. 1 Nr. 1
5a und g LWaG und können mit einer Geldbuße bis zu 50.000
Euro geahndet werden.
Zugleich kann die vorsätzliche oder fahrlässige Gewässerver-
unreinigung i. S. v. § 324 StGB mit Freiheitsstrafe bis zu fünf
Jahren oder Geldbuße bestraft werden.

Vorbehalt
Diese Verfügung steht unter dem Vorbehalt, dass auch vor dem
31.12.2013 Einleitungen durch einzelrechtliche Anordnungen
der Landrätin als untere Wasserbehörde untersagt bzw. ange-
passt werden können, wenn diese den gesetzlichen Anforde-
rungen nicht entsprechen oder illegal betrieben werden.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach sei-
ner Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Wider-
spruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Landkreis Ost-
vorpommern, Die Landrätin, Demminer Str. 71- 74, 17389
Anklam einzulegen.
Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevoll-
mächtigten versäumt werden sollte, wird dessen Verschulden Ih-
nen zur Last zugerechnet.
Die Auslegung der vollständigen Allgemeinverfügung erfolgt in
der Zeit vom 20.07.2009 bis 21.08.2009 in den nachfolgend ge-
nannten Städten und Ämtern zu den dort üblichen Dienststunden:

Landkreis Ostvorpommern
Amt für Hoch- und Tiefbau/Umwelt
Ellbogenstr. 2, Zi.16
17389 Anklam

Amt Usedom Süd
Bauamt
Markt 7, Zi. 14
17406 Usedom

Amt Landhagen
Bauamt
Theodor-Körner-Str. 36, Zi. E. 37
17498 Neuenkirchen

Amt Anklam-Land
Bauamt
Rebelower Damm 2, Sekretariat
17392 Spantekow

Hansestadt Anklam
Fachbereich I
Markt 3, Zi. 41
17389 Anklam

Amt Usedom-Nord
Bauamt
Möwenstr. 1, Zi. 103
17454 Ostseebad Zinnowitz

Amt am Peenestrom
Bauamt
Burgstr. 6, Zi. 310
17438 Wolgast

Amt Lubmin
Bauamt
Geschwister-Scholl-Weg 15, Zi. 12
17509 Lubmin

Amt Züssow
Fb. Bau- und Grundstücksmanagement/Sitz Gützkow
Pommersche Str. 27, Zi. 5
17506 Gützkow

Gemeinde Ostseebad Heringsdorf
Bauamt
Kurparkstr. 4, Zi. 107
17419 Ostseebad Heringsdorf

Diese Allgemeinverfügung gilt mit dem Tage nach der Bekannt-
machung im ŒPeene-EchoŽ (Amtliches Mitteilungsblatt des
Landkreises Ostvorpommern) als bekannt gegeben. Nach der
öffentlichen Bekanntmachung kann die Allgemeinverfügung bis
zum Ablauf der Rechtbehelfsfrist schriftlich oder elektronisch
angefordert werden.

Bekanntmachung

Der Wasser- und Bodenverband ŒUntere Tollense/Mittlere Pee-
ne• führt aufgrund seiner satzungsgemäßen Aufgaben und ver-
traglichen Regelungen mit den Baubetrieben in der Zeit:
28. Juli 2009 bis 31. Dezember 2009
die Unterhaltungsarbeiten an Gewässern und Anlagen II. Ord-
nung (Böschungs- und Sohlenkrautung, Deichmahd) durch.
Wir möchten alle Bewirtschafter und Grundstückseigentümer,
die Grundstücke an Verbandsgewässern und Anlagen besitzen,
darauf hinweisen, dass lt. Landeswassergesetz sowie unserer
Satzung den Unterhaltungsbetrieben die ungehinderte Zufahrt
zu den Gewässern und Anlagen gewährt werden muss.
Rechte und P”ichten des Unterhaltungsträgers sowie der Be-
wirtschafter und Eigentümer ergeben sich aus dem § 28, § 29
und § 30 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) sowie des § 61,
§ 66 und § 67 des Landeswassergesetzes (LWG).

Nachfragen hierzu können an den:
Wasser- und Bodenverband
ŒUntere Tollense/Mittlere Peene•
Anklamer Straße 10
17126 Jarmen
Tel.: 039997/33120
Fax.: 039997/331213
gerichtet werden.

H.-D. Lindemann
Geschäftsführer

Beitragssatzung der 
Wildschadensausgleichskasse

im Landkreis Ostvorpommern

Auf der Grundlage von § 27 Abs. 3 des Landesjagdgesetzes
vom 22. März 2000 (GVOBI. M-V S. 126) geändert durch Artikel
32 des Gesetzes vom 22. November 2001 (GVOBl. M-V S.
438), in Kraft am 01.Januar 2002, §§ 21 und 43 geändert durch
Artikel 9 des Gesetzes vom 11. Juli 2005 (GVOBl. M-V S. 326),
§§ 27, 36 und 39 geändert durch Artikel 24 des Gesetzes vom
23. Mai 2006 (GVOBl. M-V S.194) und der Hauptsatzung vom
23.09.2000 der Wildschadensausgleichskasse des Landkreis
Ostvorpommern wird folgende Beitragssatzung für die Erhe-
bung von Beiträgen beschlossen:
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§ 1
Zweck und Arten der Beitragserhebung

(1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben erhebt die Kasse Beiträge.
(2) Die Beiträge dienen u. a.
a) dem Ausgleich von durch Rot-, Dam- oder Schwarzwild ver-

ursachten Wildschäden
b) der Verhinderung von Wildschäden sowie
c) der Kassenführung.
(3) Die Beiträge können als “nanzieller Beitrag oder als Sach-
beitrag geleistet werden.

§ 2
Finanzieller Beitrag

(1) Finanziell beitragsp”ichtig sind
a) Jagdgenossenschaften oder deren Jagdpächter, diese den

Wildschadensersatz übernommen haben; die Beitragspflicht
der Jagdgenossenschaft bleibt bestehen, soweit der Beitrag
durch den Jagdpächter nicht binnen zwei Monaten nach
Fälligkeit bezahlt ist,

b) Pächter oder Benannte von Eigenjagdbezirken, soweit sie
den Wildschadensersatz übernommen haben,

c) Eigenjagdbesitzer für Flächen, die dem Eigenjagdbezirk an-
gegliedert sind, oder deren Jagdpächter oder Benannte, so-
fern diese den Wildschadenersatz für die angegliederten
Flächen übernommen haben; die Beitragspflicht der Eigen-
jagdbesitzer bleibt bestehen, soweit der Beitrag durch den
Jagdpächter oder Benannten nicht binnen zwei Monaten
nach Fälligkeit bezahlt ist.

(2) Jagdausübungsberechtigte Eigenjagdbesitzer können für die
in ihrem Eigentum stehenden Grund”ächen zu “nanziellen
Beiträgen herangezogen werden, wenn Wildschäden in be-
nachbarten Jagdbezirken auf unzulänglichen Anschuss von
Rot-, Dam- oder Schwarzwild in ihrem Jagdbezirk zurückzu-
führen sind.
Unzulänglich ist der Abschuss, wenn im Eigenjagdbezirk
a) der Abschussplan für Rot- oder Damwild im vorangegange-

nen Jagdjahr nicht erfüllt worden ist; dies gilt nicht, wenn die
Abschussplanung des Eigenjagdbezirkes im Rahmen eines
Gruppenabschussplanes erfolgt ist,

b) die durch die Jagdbehörde festgesetzten Mindestabschüsse
für Schwarzwild im vergangenen Jagdjahr nicht erfüllt wor-
den sind,

c) zeitlich befristete Abschüsse (§ 27 BJagdG) für Rot-, Dam-
oder Schwarzwild, welche die Jagdbehörde wegen des
Wildschadensgeschehens festgesetzt h,at im vorangegan-
genen Jagdjahr nicht erfüllt worden sind.

§ 3
Sachbeiträge

Sachbeiträge, die Landwirte erbringen sollen, sind insbesonde-
re:
a) Rechtzeitige vorherige Information des Jagdausübungsbe-

rechtigten über Ort, Flächengröße und Termin der Aussaat
und der Ernte von regelmäßig oder besonders gefährdeten
landwirtschaftlichen Kulturen,

b) unverzüglich Information des Jagdausübungsberechtigten
über Wildschäden,

c) Unterstützung beim Aufstellen und Umsetzen von jagdlichen
Einrichtungen oder Zäunen,

d) saubere Ernte der Feldfrüchte, um Folgeschäden zu verhin-
dern,

e) Anlegung von Stilllegungsflächen
- zwischen besonders gefährdeten Kulturen und Wald so-

wie anderen Wildeinständen und
- um Feuchtbiotope herum oder an wasserführenden Grä-

ben entlang, wenn diese sich innerhalb besonders ge-
fährdeter Kulturen befinden.

f) Gewährung des Flächenaufschlusses (zur Bejagung und
Bestandskontrolle).

§ 4
Finanzielle Beiträge

(1) Der “nanzielle Beitrag wird geleistet als
a) Grundbeitrag
b) Schadensbeitrag
c) Grenzbeitrag.
(2) Der Grundbeitrag wird bezogen auf die Jagd”äche des
Jagdbezirkes erhoben; ausgenommen sind Wasser”ächen von
Seen und künstlichen Fischteichen. Der Vorstand erarbeitet

jährlich zu Beginn des Kassenjahres den Grundbeitrag je ange-
fangenen Hektar. Der Grundbeitrag wird in vier Risikostufen
(Stück Schalenwild je 100 Hektar Beitrags”äche) differenziert
festgesetzt. Für Jagdbezirke, die in einem oder mehrere Jahre
keinen Wildschadensausgleich beansprucht haben, wird ein
Schadensfreiheitsrabatt auf den Grundbeitrag gewährt.
(3) Der Schadensbeitrag richtet sich nach der Höhe des für den
Jagd- oder Teiljagdbezirk erstatteten Wildschadensbeitrages; er
darf 45 v. H. dieses Betrages nicht übersteigen. Der Vorstand
erarbeitet jährlich zu Beginn des Kassenjahres den Schadens-
beitrag in Anteilen des entstandenen Wildschadensbeitrages.
Der Anteil soll sich am im Kassenjahr zu erstattenden Wildscha-
densbeitrag sowie an erstatteten Wildschadensbeiträgen voran-
gegangenen Kassenjahre ausrichten. Der Schadensbeitrag wird
gestaffelt erhoben. Ab einer bestimmten Höhe (Euro je Hektar
Beitrags”äche; nicht für angegliederte Flächen) wird der Scha-
densbeitrag gekappt. Der Vorstand kann die Festlegung der
Mitgliederversammlung zur Entscheidung vorlegen. Auf Verlan-
gen von mehr als einem Zehntel der Mitglieder innerhalb von
zwei Wochen nach Bekanntgabe seiner Festlegung muss er
dies tun.
(4) Der Grenzbeitrag ergibt sich bei Wildschäden im benachbar-
ten Jagdbezirk aus der Summe der nachfolgend ermittelten
Beiträge:
a) bei Nichterfüllung des Abschussplanes oder der Mindestab-

schüsse für die Schaden verursachende Wildart im voran-
gegangenen Jagdjahr (§ 2 Abs. 2 Buchstaben a] und b]):

Abschuss-Soll minus Abschuss-Ist X Schadenssumme
Abschuss-Soll 4

b) bei Nichterfüllung von zeitlich befristeten Abschüssen für die
Schaden verursachende Wildart im vorangegangenen Jagd-
jahr (§ 2 Abs. 2 Buchstabe c]):

Abschuss-Soll minus Abschuss-Ist X Schadenssumme
Abschluss-Soll 2

(5) Grund- und Schadensbeiträge sind von den in § 2 Abs. 1
Buchstabe a) bis c) genannten Mitgliedern, der Grenzbeitrag ist
von den in § 2 Abs. 2 genannten Mitgliedern der Kasse zu lei-
sten.

§ 5
Beitragserhebung

(1) Der Grundbeitrag soll zum 01. August erhoben werden; eine
Nacherhebung im laufenden Kassenjahr wegen nicht ausreichen-
der Mittel ist auf Beschluss des Vorstandes jederzeit möglich.
(2) Der Schadensbeitrag soll bis zum 01. August des dem Scha-
den folgenden Kassenjahr, bei ausscheidenden Mitgliedern vor
deren Ausscheiden erhoben sein.
Der Schadensbeitrag ist von demjenigen zu leisten, der zum Zeit-
punkt des Schadenseintritts ersatzverp”ichtet war.
(3) Der Grenzbeitrag soll bis zum 01. August des dem Schaden
folgenden Kassenjahres erhoben werden. Vor einer Beitragser-
hebung ist das Einvernehmen mit der unteren Jagdbehörde her-
zustellen, dabei ist nur die Wildart zu berücksichtigen, die den
Schaden verursacht hat.
(4) Mitpächter haften als Gesamtschuldner.
(5) Die auf Grundlage dieser Satzung ermittelten Beiträge sind
durch den Geschäftsführer im Auftrag der Kasse durch Einzelbe-
scheid zu erheben. Aus dem Bescheid müssen sich die Höhe der
Beiträge sowie ihre Berechnungsgrundlage ergeben.
(6) Scheidet ein Mitglied während des Kassenjahres aus, erfolgt
keine Rückgewähr bereits gezahlter Grundbeiträge.
(7) Bei Eintritt in die Kasse während des Kassenjahres wird der
Grundbeitrag nur erhoben, wenn ein solcher für die Jagd”äche
nicht bereits entrichtet worden ist.
(8) Die Beiträge sind spätestens zwei Kalendermonate nach dem
Ausstellungsdatum des Beitragsbescheides auf das Konto der
Wildschadensausgleichskasse des Landkreises Ostvorpommern
einzuzahlen.
Bei Zahlungsverzug werden Zuschläge zum Gesamtbeitrag erho-
ben.

§ 6
Inkrafttreten

(1) Die Satzung tritt rückwirkend mit Wirkung vom 01. April
2009 in Kraft.
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(2) Die Satzung wird im Mitteilungsblatt des Landkreises Ost-
vorpommern, der Ämter und der Hansestadt Greifswald veröf-
fentlicht.

Anklam, den 23.05.2009

Vorstehende Satzung ist in der Mitgliederversammlung vom
23.05.2009, in der 73 Mitglieder anwesend waren, mit folgen-
dem Stimmenverhältnis:
Ja-Stimmen 62
Nein-Stimmen 10
Stimmenenthaltungen 1
beschlossen worden.

Hauptsatzung der 
Wildschadensausgleichskasse

im Landkreis Ostvorpommern

Mit In-Kraft-Treten des Landesjagdgesetzes (LJagdG) vom 22.
März 2000 (GVOBl. M-V S. 126) am 1. April 2000, geändert
durch Artikel 32 des Gesetzes vom 22. November 2001 (GVO-
Bl. M-V S. 438), in Kraft am 01. Januar 2002, §§ 21 und 43
geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 11. Juli 2005 (GVO-
Bl. M-V S. 326) §§ 27, 36 und 39 geändert durch Artikel 24 des
Gesetzes vom 23. Mai 2006 (GVOBl. M-V S. 194) ist im Land-
kreis Ostvorpommern (Kassengebiet) eine Wildschadensaus-
gleichskasse errichtet worden.
Auf der Grundlage von § 27 Abs. 3 LJagdG beschließt diese die
Hauptsatzung:

§ 1 
Name und Sitz (§ 27 Abs. 1 LJagdG)

(1) Die Wildschadensausgleichskasse (Kasse) führt den Namen
•Wildschadensausgleichskasse des Landkreises Ostvorpom-
mernŽ. Die Kasse hat ihren Sitz in der Geschäftsstelle des Ge-
schäftsführers und ist eine Körperschaft des öffentlichen
Rechts.

§ 2 
Aufgabe ( § 27 Abs. 2, 6 und 7 LJagdG)

(1) Die Kasse ergreift Maßnahmen, die geeignet sind, Wild-
schäden so weit wie möglich zu verhindern. Dazu dient insbe-
sondere eine wirksame Beitragsgestaltung und die Weiterbil-
dung der Mitglieder.
(2) Die Kasse gleicht durch Rot-, Dam- oder Schwarzwild verur-
sachte Wildschäden aus und legt sie auf ihre Mitglieder um.
(3) Die Kasse arbeitet kostendeckend und nicht gewinnorien-
tiert. Der Verwaltungsaufwand ist gering zu halten.

§ 3 
Mitglieder (§ 27 Abs. 1 LJagdG)

(1) Mitglieder der Kasse sind die jeweils im Kassengebiet be-
“ndlichen
a) Jagdgenossenschaften,
b) Eigentümer eines Jagdbezirkes,
c) Pächter oder Benannten eines Jagdbezirkes,
d) Landwirte, die eine Nutzfläche von mindestens 75 Hektar

bewirtschaften.

(2) Landwirte, die eine Nutz”äche von weniger als 75 Hektar be-
wirtschaften, können ihre Mitgliedschaft zur Kasse schriftlich ge-
genüber dem Vorstand erklären; die Mitgliedschaft gilt unbefristet
und kann durch den Landwirt jederzeit widerrufen werden.

§ 4 
Auskunftsp”icht der Mitglieder

(1) In § 3 Abs. 1 Buchstabe a) und c) genannte Mitglieder ha-
ben der Kasse auf deren Verlangen jederzeit Auskünfte zur
Wildschadensvereinbarung, zu ihren Pächtern und zur Pacht-
”äche zu erteilen.
(2) In § 3 Abs. 1 Buchstabe b) genannte Mitglieder haben der
Kasse auf deren Verlangen jederzeit Auskünfte über die in
ihrem Eigentum stehende sowie über die ihrem Jagdbezirk an-
gegliederte Jagd”äche zu erteilen.
(3) In § 3 Abs. 1 Buchstabe a) und c) genannten Mitglieder ha-
ben der Kasse unverzüglich und eigenständig Angaben zur Per-
son, zur Jagd”äche oder zum Pachtverhältnis anzugeben.

§ 5 
Vertretung der Mitglieder

Zur Entgegennahme und Abgabe von Willenserklärungen ge-
genüber der Kasse haben
a) die Jagdgenossenschaften im Kreisgebiet,
b) die Eigentümer eines Eigenjagdbezirkes, sofern sie juristi-

sche Personen oder Personenmehrheiten sind,
c) mehrere Personen, die einen Jagd- oder Teiljagdbezirk ge-

pachtet haben,
d) mehrere Personen, die für einen Jagd- oder Teiljagdbezirk

zur Jagdausübung benannt sind,
e) die Landwirte, die nicht natürliche Personen sind, eine

natürliche Person als ihren Vertreter schriftlich zu benen-
nen.

§ 6 
Organe der Kasse (§ 27 Abs. 4 und 5 LJagdG)

Organe der Kasse sind die Mitgliederversammlung und der
Kassenvorstand.

§ 7 
Mitgliederversammlung (§ 27 Abs. 4 LJagdG)

(1) Die Mitgliederversammlung tagt einmal im Kassenjahr. Auf
Verlangen von mehr als einem Zehntel der Mitglieder ist sie in-
nerhalb von drei Monaten vom Vorstand einzuberufen. Jedes
anwesende Mitglied hat eine Stimme.
(2) Die Mitgliederversammlung wird mit Monatsfrist unter Anga-
be der Tagesordnung durch Veröffentlichung im Mitteilungsblatt
des Landkreise Ostvorpommern, der Ämter und der Hansestadt
Greifswald sowie mit Wochenfrist in der örtlichen Tagespresse
einberufen.
(3) Für Satzungsänderungen sind ausformulierte Anträge dem
Kassenvorstand im laufendem Kassenjahr schriftlich zuzustel-
len. Die dem Kassenvorstand vorliegenden Hinweise zu Sat-
zungsänderungen werden mit dem Einreicher einvernehmlich
abgearbeitet und wenn nötig der nächsten Mitgliederversamm-
lung angetragen.
(4) Ein Beschluss über die Errichtung oder Änderung der Sat-
zung wird mit Zwei-Drittel-Mehrheit der anwesenden Mitglieder
gefasst. Alle anderen Beschlüsse bedürfen der einfachen Mehr-
heit der jeweils anwesenden Mitglieder.
(5) Über Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist eine Nie-
derschrift zu fertigen, aus der hervorgeht, wie viele Mitglieder
jeweils anwesend waren und welche Stimmenergebnisse je-
weils vorlagen. Die Niederschrift ist vom Kassenvorsteher und
mindestens zwei weiteren Vorstandsmitgliedern zu unterzeich-
nen.
(6) Die Niederschrift sowie beschlossene Satzungen und Sat-
zungsänderungen sind der Jagdbehörde innerhalb von zwei
Wochen nach der Mitgliederversammlung zu übermitteln.
(7) Die Mitgliederversammlung beschließt in offener Abstim-
mung über
a) die Hauptsatzung,
b) die Beitragssatzung,
c) die Wahl oder Abwahl des Kassenvorstandes oder seiner

Mitglieder
d) die Wahl der drei Rechnungsprüfer für die Dauer von sechs

Jahren,
e) die Höhe der Entschädigungen der Mitglieder des Kassen-

vorstandes und der Rechnungsprüfer,
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f) die Entlastung des Vorstandes,
g) Verträge über die gemeinsame Kassenführung oder Über-

tragung von Aufgaben,
h) Satzungsänderungen,
i) jährliche Verabschiedung des Haushaltsplanes, Jahresrech-

nung und Rücklagen,
j) die Festsetzung des Grundbeitrages.

§ 8 
Kassenvorstand (§ 27 Abs. 5 LJagdG)

(1) Der Kassenvorstand besteht aus fünf Personen, die Kassen-
mitglieder oder Vertreter nach § 5 sein sollen. Die Mitglieder
des Kassenvorstandes werden für die Dauer von sechs Jahren
gewählt. Je ein Mitglied soll den in § 3 Abs. 1 Buchstabe a) bis
d) genannten Gruppen angehören.
(2) Der Vorstand wählt aus seiner Mitte den Kassenvorsteher,
einen ersten und einen zweiten Stellvertreter, einen Schatzmei-
ster und einen Schriftführer.
(3) Scheidet ein Mitglied des Vorstandes während seiner Amts-
zeit aus, so ist es bei der nächsten Mitgliederversammlung
nachzuwählen.
(4) Die Mitglieder des Vorstandes sind ehrenamtlich tätig. Die
notwendigen baren und nachgewiesenen Auslagen können aus
der Kasse ersetzt werden.
(5) Der Vorstand beschließt mit der Mehrheit der anwesenden
Mitglieder. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorste-
hers oder seines Vertreters den Ausschlag. Über Beschlüsse ist
eine Niederschrift zu fertigen und von zwei anwesenden Vor-
standsmitgliedern zu unterzeichnen. Die Niederschrift ist der
Jagdbehörde innerhalb von zwei Wochen nach der Vorstands-
sitzung zu übermitteln.

§ 9 
Aufgaben des Kassenvorstandes

(1) Der Kassenvorstand hat folgende Aufgaben:
a) Einberufung und Leitung der Mitgliederversammlung,
b) Bestellung des ehrenamtlichen Geschäftsführers und Fest-

setzung seiner Entschädigung,
c) Übertragung von Aufgaben auf Dritte und die Festsetzung

einer Entschädigung oder eines Entgeltes,
d) jährliche Auswertung der Wildschäden im Kassengebiet,
e) jährliche Erarbeitung des Haushaltsplanes,
f) Überwachung der Kassenführung,
g) Prüfung des Jahresabschlussberichtes und Entlastung des

Geschäftsführers,
h) Bildung von finanziellen Rücklagen. Dies dürfen das 3-fache

des Durchschnitts der Wildschadensausgleichszahlungen
der vergangenen fünf Kassenjahre nicht übersteigen,

i) Bekanntmachungen von Beschlüssen und Satzungen im
amtlichen Mitteilungsblatt des Landkreises Ostvorpommern
ŒPeeneechoŽ, der Ämter und der Hansestadt Greifswald.

§ 10 
Geschäftsführer

(1) Der Kassenvorstand bestellt durch Beschluss einen Ge-
schäftsführer, der nicht Kassenmitglied sein muss. Ist er Vor-
standsmitglied, darf er weder Kassenvorsteher noch Schatzmei-
ster der Kasse sein.
(2) Der Geschäftsführer handelt nach Weisung des Vorstandes.
Er vertritt die Kasse gerichtlich und außergerichtlich.
(3) Der Geschäftsführer hat insbesondere folgende Aufgaben:
a) Die Führung der Kasse, insbesondere die Erhebung der

Beiträge, die Prüfung der Auszahlungsanträge und die Vor-
bereitung der Auszahlungen aus der Kasse sowie deren
Durchführung,

b) Vorbereitung der Jahresabrechnung,
c) die Führung einer laufenden Wildschadensübersicht.
(4) Ist der Geschäftsführer ehrenamtlich tätig, kann der Kassen-
vorstand auf seinen Vorschlag weitere Personen zur Unterstüt-
zung des Geschäftsführers bestellen, die diesem unterstehen.
(5) Der Geschäftsführer darf bei einer Entscheidung der Kasse
nicht mitwirken, wenn sie ihm selbst, seinem Ehegatten, einem
Verwandten bis zum dritten oder einem Verschwägerten bis
zum zweiten Grad oder einer von ihm kraft Gesetzes oder
rechtsgeschäftlicher Vollmacht vertretenen Person einen Vor-
oder Nachteil bringen kann. In diesem Fall trifft der Kassenvor-
steher die Entscheidung.

§ 11 
Haushaltsführung der Kasse

(1) Die Haushaltsführung der Kasse erfolgt in Anlehnung an das
Gemeindehaushaltsrecht.
(2) Die Führung der Kassengeschäfte erfolgt mit folgenden
Maßgaben:
- die Kasse wird durch den Geschäftsführer geführt,
- die in der Gemeindekassenverordnung dem Bürgermeister

übertragenen Aufgaben werden vom Kassenvorsteher
wahrgenommen,

- Auszahlungen erfolgen nur im schriftlichen Einvernehmen
mit dem Schatzmeister oder bei dessen Verhinderung mit
dem Kassenvorsteher.

§ 12 
Kassenjahr

Als Kassenjahr gilt das Jagdjahr (1. April bis 31. März)

§ 13 
Wildschadensausgleich

(1) Zum Wildschadensersatz verp”ichteten Mitgliedern werden
im Schadensfall auf Antrag 90 vom Hundert des Wildschadens-
betrages erstattet (Wildschadensausgleich).
Die Auszahlung erfolgt unmittelbar an den Geschädigten, so-
fern der Antragsteller nicht bereits an den Geschädigten gezahlt
hat und einen entsprechenden Nachweis vorlegt.
(2) Leistungen nach Absatz 1 werden nur gewährt, wenn
a) das antragstellende Mitglied die von ihm zu leistenden Kas-

senbeiträge fristgemäß entrichtet hat und
b) der Wildschaden im Feststellungsverfahren vor der zustän-

digen Ordnungsbehörde verhandelt (§ 28 Abs. 2 LJagdG)
wurde.

(3) Abweichend von Absatz 1 kann der Wildschadensausgleich
durch den Geschäftsführer mit Zustimmung des Kassenvorstan-
des in besonderen Fällen gemindert werden. Das gilt insbeson-
dere, wenn das ersatzp”ichtige Mitglied einer gütlichen Eini-
gung trotz Widerspruchs der Kasse zugestimmt hat oder der
Aufforderung der Kasse, den Vorbescheid anzufechten, nicht
nachgekommen ist oder ein erhebliches Mitverschulden vor-
liegt, wer entgegen § 4 seiner Auskunftsp”icht nicht, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig nachkommt oder das ersatzp”ich-
tige Mitglied die geschädigten Flächen selbst bewirtschaftet.
Klagt der Ersatzverp”ichtete nach Aufforderung durch die Kas-
se, trägt diese die Verfahrenskosten.

§ 14 
In-Kraft-Treten
Die Satzung tritt mit Wirkung vom 1. April 2009 in Kraft.
Die Satzung wird im Mitteilungsblatt des Landkreises Ostvor-
pommern, der Ämter und der Hansestadt Greifswald veröffent-
licht.

Anklam, den 23.05.2009

Vorstehende Satzung ist in der Mitgliederversammlung vom
23.05.2009, in der 73 Mitglieder anwesend waren, mit folgen-
den Stimmenverhältnis:
Ja-Stimmen: 64
Nein-Stimmen: 1
Stimmenthaltungen: 8
beschlossen worden.
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Öffentliche Sitzung

Bundestagswahlkreis 16

Greifswald - Demmin - Ostvorpommern

Wahl zum 17. Deutschen Bundestag
am 27. September 2009
Bekanntmachung des Kreiswahlleiters
Gemäß § 26 Abs. 1 des Bundeswahlgesetzes (BWG) für die
Wahl zum 17. Deutschen Bundestag tritt der Kreiswahlaus-
schuss des Bundestagswahlkreises 16 (Greifswald-Demmin-
Ostvorpommern) am
31. Juli 2009 um 13.30 Uhr
im Senatssaal des Rathauses in Greifswald zusammen, um die
eingegangenen Kreiswahlvorschläge zu prüfen und über ihre
Zulassung oder Zurückweisung zu beschließen.
Die Sitzung des Kreiswahlausschusses ist öffentlich und
für jedermann zugänglich.

Universitäts- und Hansestadt Greifswald ,
den 06. Juli 2009

gez. Dr. Arthur König

Sprechtag des Bürgerbeauftragten 
in Anklam

Der Bürgerbeauftragte des Landes, Bernd Schubert, ist am 8. Juli
2009 in Anklam. Jeder Bürger hat an diesem Tag die Möglichkeit,
seine Anliegen mündlich vorzutragen. Der Sprechtag “ndet im
Landratsamt Ostvorpommern, Demminer Straße 71 - 74 in Anklam
statt. Die Bürger werden um telefonische Anmeldung an das Büro
des Bürgerbeauftragten, Schloßstraße 1, 19053 Schwerin, Telefon
0385/5252709, gebeten. Der Bürgerbeauftragte unterstützt Bürge-
rinnen und Bürger in verwaltungsrechtlichen Angelegenheiten ge-
genüber der Landesregierung und den sonstigen Behörden und
Ämtern im Land. Zu seinen Aufgaben gehören auch die Beratung in
sozialen Fragen und die Wahrnehmung der Belange behinderter
Menschen. Der Bürgerbeauftragte kann dem Landtag, der Landes-
regierung sowie den Kommunen Vorschläge der Bürger unterbrei-
ten. Nicht eingreifen darf er in Gerichtsverfahren und in privatrechtli-
che Streitigkeiten. Jedermann kann die Unterstützung durch den
Bürgerbeauftragten unentgeltlich in Anspruch nehmen. 
Der Bürgerbeauftragte wurde im Februar 2007 vom Landtag Meck-
lenburg-Vorpommern für die Dauer von sechs Jahren gewählt. Er
ist in der Ausübung seines Amtes unabhängig.

Öffentliche Bekanntmachungen
Informationsveranstaltung für 

Tagespflegepersonen in Ostvorpommern

Die Region Ostvorpommern nimmt an dem bundesweiten Projekt
ŒAktionsprogramm Kindertagesp”ege• teil. Ziele dieses dreijährigen
Programms, das aus Mitteln des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend und dem Europäischen Sozialfonds
(ESF) “nanziert wird, sind der qualitative und quantitative Ausbau
der Kindertagesbetreuung und die Verbesserung der frühkindlichen
Förderung sowie die Erleichterung der Vereinbarkeit von Familie
und Beruf. 
Die 1. Informationsveranstaltung zum Aktionsprogramm in OVP “n-
det am 30.06.2009 von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr in der Kurverwal-
tung Lubmin, Freester Str. 8, statt. Dort werden der konkrete Ablauf
des Projekts, detaillierte Zielsetzungen und die vielen Vorteile für
Tagesp”egepersonen erläutert, die eine Beteiligung am Aktionspro-
gramm mit sich bringen. Alle Fragen, die Sie zum Projekt haben,
werden Ihnen vor Ort beantwortet.
Sowohl allen bereits tätigen Tagesp”egepersonen als auch Män-
nern und Frauen, die sich mit dem Gedanken tragen, den Beruf ei-
ner Tagesp”egeperson zu wählen, wird die Teilnahme an der Infor-
mationsveranstaltung empfohlen. Ein Ergebnis des
Aktionsprogramms in OVP ist eine umfangreiche Broschüre, in der

alle teilnehmenden Tagesp”egepersonen aufgeführt sind. Verschie-
dene Ämter, wie z. B. das Jugendamt, werden diese Broschüre zur
Vermittlung von Tagesp”egestellen nutzen. 
Unter der Telefonnummer 030-44726461 können Sie sich für die In-
formationsveranstaltung anmelden.
Das Aktionsprogramm Kindertagesp”ege wird gefördert von:

Feininger auf Usedom und in Benz

Unikate des Bauhaus-Künstlers nur 
im Kunst-Kabinett Galerie neben 

der Dorfkirche Benz, täglich 10 bis 18 Uhr

Benz, Usedom. Lyonel Feininger ist auf der Insel
Usedom plötzlich In aller Munde. Durch die Fahrrad-
Route mit ihren Wegweisern rückt der berühmte Bauhaus-Künstler
in den Blickpunkt vieler Fahrradfreunde und Autofahrer. ABER: nur
an einer Stelle auf Usedom “nden die Feininger-Freunde dieser
schönen Insel neben einigen Unikaten auch vier Usedom-Kunst-
drucke, fünf Usedom-Postkarten sowie ... ein Feininger-Fahrrad der
Marke Claveland Ohio aus dem Jahre 1697. In Benz neben der hi-
storischen Dorfkiche. Das Kunst-Kabinett Usedom in Benz, idyllisch
im Achterland der Insel gelegen, hat für Einheimische und Urlauber
täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Wir sind die einzige Galerie auf
Usedom mit einem Feininger-Kabinett. Außerdem zeigen wir in der
Ausstellungshalle Bilder und Skulpturen von Menno Fahl (Berlin).
Im Janosch-Kabinett bieten wir Aquarelle, Farb-Radierungen und
Kunstdrucke von JANOSCH an Besonders AKTUELL: Gra“ken von
Armin Mueller-Stahl, dem berühmten Schauspieler, der auch Musi-
ker und Maler ist.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch im Kulturdorf Benz mit Windmühle,
Kirche, historischem Friedhof und Galerie. 

Hannelore Stamm, Hannes Albers
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Atelier Otto-Niemeyer-Holstein/Neue Galerie

Freitag, den 3. Juli 2009
Die Festspiele Mecklenburg - Vorpommern laden ein: Galeriekon-
zert

Freitag, den 10 Juli 2009, 20.00 Uhr 
Der Freundeskreis Otto Niemeyer-Holstein, Lüttenort e. V. lädt ein: 
ŒOmbra e luce• Musik am Hof von Mantua
Georg Kallweit, Barockvioline und Björn Colell, Barockgitarre 

Sonnabend, den 18. Juli 2009, 20.00 Uhr
Der Freundeskreis Otto Niemeyer-Holstein, Lüttenort e. V. lädt ein:
Klaviertrio - Werke von Haydn, Schubert u.a.
G. Kupfernagel, Klavier; F. Batzdorf,Violoncello, W-D. Batz-
dorf,Violine

Freitag, den 24. Juli 2009, 20.00 Uhr
Der Freundeskreis Otto Niemeyer-Holstein, Lüttenort e. V. lädt ein: 
Jörg Gudzuhn liest Stefan Heym: ŒImmer sind die Weiber weg.• und
ŒImmer sind die Männer schuld.•

Freitag, den 31. Juli 2009, 20.00 Uhr
Der Freundeskreis Otto Niemeyer-Holstein, Lüttenort e. V. lädt ein: 
Dieter Mann liest Anton Tschechow: ŒKrankenstation Nr.6•

Freitag, den 7. August 2009, 20.00 Uhr
Der Freundeskreis Otto Niemeyer-Holstein, Lüttenort e. V. lädt ein: 
Jutta Wachowiak spricht J. W. von Goethe: ŒIphigenie auf Tauris•

Freitag, den 14. August 2009, 20.00 Uhr
Der Freundeskreis Otto Niemeyer-Holstein, Lüttenort e. V. lädt ein: 
ŒBach und die Norddeutschen• Gotthold Schwarz, Bariton; Siegfried
Pank,Viola da Gamba;
Hans Christoph Becker-Foss, Orgel und Cembalo

Freitag, den 21. August 2009, 20.00 Uhr
Der Freundeskreis Otto Niemeyer-Holstein, Lüttenort e. V. lädt ein: 
ŒFlöte und Streicher• Werner Tast, Flöte; Steffen Tast, Violine; Ger-
not Adrion,Viola; Christoph Lamprecht, Cello.

Freitag, den 28. August 2009, 20.00 Uhr
3. Usedomer Museumsnacht
Der Freundeskreis Otto Niemeyer-Holstein, Lüttenort e. V. lädt ein: 
ŒKonzert zur Museumsnacht•   mit Hermann Schwark, Klavier und
Studenten der Musikhochschule Leipzig

Sonntag, den 26. September 2009, 11.30 Uhr
Usedomer Musikfestival lädt ein zur Matinee

Malschule Lüttenort
Aquarell- und Acrylmalen inspiriert vom sommerlichen Skulp-
turengarten des Malers ONH 
Verbringen Sie im Garten des Malers Otto Niemeyer-Holstein krea-
tive Urlaubsstunden, in denen Sie auf bildhafte Entdeckungsreise
gehen und dem Zauber dieses Ortes auf Ihre individuelle künstleri-
sche Weise nachspüren können!
Bei den Sommerkursen können Erwachsene und Jugendliche so-
wohl als neugierige Anfänger, als auch als Fortgeschrittene teilneh-
men, Kinder nach vorheriger Absprache. Kleine Gruppe bis zu acht
Teilnehmer-Innen ermöglichen eine persönliche Anleitung und Be-
treuung durch die Malerin Ulrike Seidenschnur.

Termine: Juli-August 2009 sowie vom 15.9. bis 29.9. 2009
jeweils Dienstag und Donnerstag, von 10 bis 13 Uhr und 15 bis 18
Uhr.
Kursleitung:
Ulrike Seidenschnur, geb. 1962, Studium an der Fachhochschule
Ottersberg, lebt und arbeitet als Malerin und Diplom Kunsttherapeu-
tin/Pädagogin in Berlin und Lassan am Peenestrom.

Jeden Monat wiederkehrende Veranstaltungen:

Die besondere Führung , jeden Mittwoch um 18.00 Uhr: 
Filmvorführungen: Otto Niemeyer-Holstein Œ...der Strand ist meine
große Geliebte• (1982)  und Führung durch die Ausstellung; Dauer:
1 Stunde 15 Minuten. 

ŒGartenführung• - Ein Refugium, in dem sich Kunst und Natur un-
mittelbar begegnen. Führung durch den Malgarten und das Wohn-
haus des Malers vom 15. April bis 14. Oktober, jeden Dienstag um
16.00 Uhr und ganzjährig nach Anmeldung. 

Öffnungszeiten:
Sommer (15. April bis 15. Oktober 2009) täglich von 10.00 bis
18.00 Uhr 
Die Besichtigung des Wohnhauses und des Ateliers des Malers Ot-
to Niemeyer-Holstein ist nur mit einer Führung möglich, täglich um
11.00, 12.00, 14.00, 15.00 Uhr.

Änderungen vorbehalten.

Lüttenort, den  04.04.2009

Mit freundlichem Gruß

Franka Keil
Leiterin des Atelier ONH

Veranstaltung

4. Juli 2009, 15.30 Uhr

Schlatkow, Festscheune

Sommerfest der Chöre 
Es singen die Chöre aus Groß Bünzow, Lassan, Ziethen, Kri-
en, Medow und der Shantychor Karlshagen.

Kaffeetafel ab 15.00 Uhr. 
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Veranstaltungstermine

Samstag, 4. Juli 18.30 Uhr
Bene“zkonzert des Deutschlandfunks in Zusammenarbeit mit
der Deutschen Stiftung Denkmalschutz
Das Consortium Classicum spielt Werke von Mozart und
Beethoven

Sa. 11. Juli, 10.00 - 22.00 Uhr
So. 12. Juli 10.00 - 18.00 Uhr Schlosshof
Mittelaltermarkt ŒLudwigsburg Anno 1377•

Was wird in diesem Jahr geboten?
Besucht in diesem Jahr die Ritter und Söldner in ihrem Lager und
erlebt wie es sich damals in einem solchen Lager zugetragen haben
könnte.
Mitbringen werden diese eine Ausstellung zur Folter im Mittelalter
wo ihr euch über das peinliche Verhör des Mittelalters informieren
könnt. Schaut euch an wie ein Ritter gekleidet ist und welche Bräu-
che und Sitte diese damals p”egten. Auch in diesem Jahr wieder
zugegen - unser mittelalterliches Puppentheater und in diesem Jahr
Neu - Besucht die Mauseburg als auch die Geschichtenerzählerin
und schauet den reizenden Bewegungen der Schlangentänzerin-
nen. Es wird wieder allerlei Handwerk vertreten sein und euch Mög-
lichkeit geben, euer schwer verdientes Geld gegen Waren einzutau-
schen. Auch wird es euch vergönnt sein in einem Badezuber wie im
Mittelalter zu baden, also bringt wohl euer Badezeug mit, sodass
auch ihr ein Bad genießen könnt! Oder beweist doch eure Geschick
am Bogenschiessstand oder bei den Wiki-Spielen! Für das leibliche
Wohl ist natürlich gesorgt!

Musikanten:
Gryn Aap
Musikgesellen Tagelöhner
Die Spielfrouwen von Mente Captus

Darsteller
Deutschorden Ritter aus Berlin
Die Söldner - Cornix Nimbifera
Templer Komthurey Usedom
Das Spielwütige Gesinde - Theater...
Dim Vargen
Grafschaft derer von Bergfelde
Mauseburg, Schlangentanz und Märchen

Handelndes Volk
Töpferei Ton und Töne
Silberschmiede Spandow
Lederbaumhaus
Suses Filzerei
Bücher Juergen
Hornschnitzerei Tyr
Gewandschneiderei
Wuchs und Werk
Kochkunst-Zelt
Glashütte Griebenow

Weiterhin
Badezuber und Taverne
Schlossführungen 
Bogenschiessen
Feuer mit und von Heidenfeuer
Wikinger - Spiele
Kräuterkunde im Schlossgarten 

Eintrittspreise
Erwachsene - 4 Taler
Gewandete - 2 Taler
Zwerge bis zum 16. Lebensjahr- 0 Taler

(1Taler = 1Euro)

Sa. 18. Juli 19.00 Uhr Kornboden
Ausstellungseröffnung Kina Emersleben ŒVorpommersche Im-
pressionen•

Sa. 25. Juli 19.00 - 22.00 Uhr
Kräuterabend mit Schaugartenbesichtigung, Vortrag und Rezi-
tation •Geschichten aus der TasseŽ

Quer durch Anklam - 
Peeneschwimmen 2009

13. Peeneschwimmen - 
ŒQuer durch Anklam•

Datum: Sonnabend, 15. August 2009
Ort: Anklam, am Bollwerk (zwischen Auto- und

Fußgängerbrücke)
Veranstalter: DRK Wasserwacht Anklam

in Zusammenarbeit mit der Hansestadt
Anklam

Anmeldungen: bei: Rainer Gütschow
Gellendiner Weg 20 d
17389 Anklam
0171/7059447

oder: Angela Teske
03971/200332

oder: Sebastian Gibb
E-Mail: sebastiangibb@
wasserwachtanklam.de

oder: am Veranstaltungstag an der 
Anmeldung von 9.30 - 10.15 Uhr

Meldegebühren: 10,00 EUR bei Bankeinzahlung bis
zum 07.08.2009 (Nachweis
bitte vorlegen)

12,00 EUR bei Barzahlung am
Veranstaltungstag

Bankverbindung: Volksbank Demmin
Konto 112400028, BLZ 15091674
Kennwort: PEENESCHWIMMEN

Anreise/
Übernachtung: Es besteht die Möglichkeit, bereits am

Freitag anzureisen und dann auf dem örtli-
chen Zeltplatz zu übernachten.

Teilnahme-
bedingungen: Die Schwimmstrecke beträgt ca. 900 m.

Der Start erfolgt auf eigene Gefahr.
Mindestalter: 10 Jahre (Jugendliche unter 18 Jahren nur

mit schriftlichem Einverständnis der El-
tern)
Mit der Abgabe der Anmeldung erklärt
sich der Teilnehmer bereit, dass seine Da-
ten erfasst, gespeichert und gegebenen-
falls auch veröffentlicht werden.

Altersklassen: Einzel: Offene Wertung und AK 10 - 14,
AK 15 - 19, AK 20 - 29, AK 30 - 39, usw.
(jeweils männlich/weiblich)

Auszeichnungen: Es winken zahlreiche Preise. Außerdem
erhält jeder Teilnehmer eine Urkunde und
ein T-Shirt.

Ablauf: 9.30 bis 10.15 Uhr - Anmel-
dung/Registrierung
10.30 Uhr - Eröffnung
10.45 Uhr - Übergang zum Start
11.00 Uhr - Start des Schwimmens
ca. 11.15 Uhr - Eintreffen der ersten
Schwimmer im Ziel
ca. 12.00 Uhr - Demonstration einer Ret-
tungsübung durch die DRK-Wasserwacht
Anklam
ca. 12.45 Uhr - Siegerehrung
ca. 13.00 Uhr - Ende

Volkssport für Jedermann-Frau

GGUU TT  II NN FFOORR MM II EERRTT
durch die Heimat- und Bürgerzeitung
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Auch in diesem Jahr lädt die Hansestadt Anklam zum Hanse-
fest an der Peene ein. 
Den Besuchern wird ein vielfältiges Programm geboten. Dazu
gehören die schon traditionellen Sportwettbewerbe, wie das
Kutterwettrudern, das Peeneschwimmen sowie das Gummi-En-
ten-Wettrennen. Bewerbungen zu diesen Wettbewerben sind
noch möglich (s. Ausschreibungen). Aber auch ein breites
Spektrum an Kultur wird auf den Bühnen und Plätzen präsen-
tiert. Auch hier ist die Mitwirkung der Vereine der Hansestadt
Anklam erwünscht.
Bewerbungen richten Sie bitte umgehend an:

Hansestadt Anklam
Fachbereich 1 
SG Bildung, Kultur, Jugend, Sport, Tourismus
Markt 3 
17389 Anklam
Tel. 03971/835137
E-mail: Dr.Hornburg@anklam.de  

Also, schon mal vormerken:
Freitag, 14. August bis Sonntag, 16. August 2009 - 6. Ankla-
mer Hansefest!

Anmeldung für den Hansemarkt

Seit Jahren ist der Hansemarkt ein fester Bestandteil des Ankla-
mer Hansefestes. Noch besteht die Möglichkeit, eine Bewer-
bung zur Teilnahme am Hansemarkt einzureichen. Bedingung
ist allerdings ein entsprechendes Sortiment, das dem Charakter
und Anliegen des Hansefestes gerecht wird. Dazu gehören ma-
ritime Produkte, Kunsthandwerk, historisches Handwerk und
ähnliche Angebote, jedoch nicht handelsübliche Waren des täg-
lichen Bedarfs.
Wünschenswert, entsprechend Ihrer Möglichkeiten, sind eine
mittelalterliche Dekoration der Stände sowie eine entsprechen-
de Kleidung des Standpersonals.

Folgende Geschäftszeiten sind vorgesehen: 
Freitag von 12.00 bis 19.00 Uhr,
Samstag von 10.00 bis 19.00 Uhr,
Sonntag von 11.00 bis 18.00 Uhr.

Verlängerte Öffnungszeiten darüber hinaus sind möglich und
erwünscht.
Stände, die Getränke und Esswaren anbieten, sind bis eine
Stunde vor Ende der Veranstaltung zu öffnen. Ausschank-
schluss ist spätestens eine halbe Stunde vor dem Ende der
Veranstaltung.
Sollten Sie Interesse an einer Teilnahme haben, richten Sie Ihre
Bewerbung bitte an:

Hansestadt Anklam
Fachbereich 1
SG Bildung, Kultur, Jugend, Sport, Tourismus
Dr. Wilfried Hornburg 
Markt 3
17389 Anklam
Telefon: 03971/835137
Fax: 03971/835250
E-mail: Dr.Hornburg@anklam.de

Wettbewerbsausschreibung Kutterwettrudern

Der Wettbewerb um den Pokal des Bürgermeisters der
Hansestadt Anklam wird ausgeschrieben.
Folgende Bedingungen gelten:
- Mannschaftsstärke 10 Personen plus

Steuermann/-frau
- Mindestalter der Teilnehmer 13 Jahre
- Startgebühren keine
- Startzeit Samstag, 15. August 2009,

ab 13.00 Uhr
- Streckenlänge ca. 1000 m
- Streckenverlauf vom Wasserwanderrastplatz

bis zur Fußgängerbrücke
- Setzen der Startfolge 12.00 Uhr am Bollwerk

bei der Weißeritz - 
Teilnahme eines Vertreters
von jeder Besatzung!

Ihre Anmeldung richten Sie bitte bis zum 24. Juli 2009 an die

Hansestadt Anklam
Fachbereich 1 
SG Bildung, Kultur, Jugend, Sport, Tourismus
Markt 3 
17389 Anklam
Tel. 03971/835137
E-Mail: Dr.Hornburg@anklam.de  

oder an den 

Seesportclub Anklam e.V.
Schanzenberg 1
17389 Anklam
Tel. 03971/210577

Die Kutter und die Ruder werden vom Seesportclub zur Verfü-
gung gestellt. Eine fachliche Anleitung erfolgt ebenfalls durch
den Seesportclub. Absprachen, auch zu Trainingszeiten, kön-
nen mit Herrn Neukirch telefonisch unter 03971/210577 getrof-
fen werden.

6. Anklamer Hansefest
vom 14. bis 16. August 2009
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Rassekaninchen in Anklam

Die Mitglieder des Anklamer Kaninchenzüchtervereins stecken
derzeit in den Vorreitungen für ihre Jungtierausstellung. Die
Ausstellung “ndet am 11. und 12. Juli 2009 in Anklam im
Peenelandmarkt statt. Gezeigt werden nicht nur Tiere von An-
klamer Züchtern, sondern auch Tiere von Züchtern aus anderen
Vereinen. Es werden etwa 200 Kaninchen 25 Rassen und Far-
benschlägen erwartet. Die Züchter möchten auf dieser Ausstel-
lung ihre schönsten Kaninchen dieses Jahres den interessierten
Besuchern zeigen, und damit dem einen oder anderen das
schöne Hobby näher bringen. Gleichzeitig besteht die Möglich-
keit des Erwerbes wertvoller Zuchttiere. Die Kaninchen aller
Züchter stehen unter tierärztlicher Kontrolle und sind geimpft.
Für die kleinen ŒHasenfreunde• wird natürlich wieder ein Strei-
chelgehege aufgebaut. Hier haben die Kinder die Möglichkeit
sich hautnah mit einem Kaninchen zu beschäftigen. Ein Höhe-
punkt ist in diesem Jahr die Vorbereitungen für die Feier zum
110-jähriges Bestehen des Vereins. Damit die Ausstellung ein
Erfolg wird hoffen die Züchter auf viele interessierte Besuche-
rinnen und Besucher.

Also den Termin vormerken:
Wo: Peenemarkt, Industriestraße in Anklam

(Futterhandel Köster)
Wann: Sa: 09.00 Uhr - 17.00 Uhr

So: 09.00 Uhr - 13.00 Uhr

Arbeitslosenverband Deutschland

Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e. V.

Arbeitslosentreff Anklam
Wördeländer Straße 10 b
17389 Anklam
Tel. 03971/240214 u. 258910 
Fax 03971/240214

07. Juli 2009
Salatverkostung14.00 Uhr beim ALT
14. Juli 2009
Radtour nach Gellendin 13.30 Uhr beim ALT
21. Juli 2009
Sommerfest - Grillen in Relzow 13.30 Uhr beim ALT
28. Juli 2009
Besuch des Museums im Steintor 14.00 Uhr beim ALT
04. Aug. 2009
Frühstück 09.00 Uhr beim ALT

Änderungen vorbehalten!

Sprechstunden Bürgerbüro
Montag 09.00 - 15.30 Uhr
Dienstag 09.00 - 17.00 Uhr
Mittwoch 09.00 - 14.00 Uhr
Donnerstag 09.00 - 16.00 Uhr
Freitag 09.00 - 11.30 Uhr

Öffnungszeiten der Kinderstube
Montag 09.00 - 17.00 Uhr
Dienstag 09.00 - 17.00 Uhr
Mittwoch 09.00 - 17.00 Uhr
Donnerstag 09.00 - 17.00 Uhr
Freitag 08.00 - 11.30 Uhr

Wir geben Hilfe und Unterstützung beim Ausfüllen von Formula-
ren für Arbeitslosengeld und Arbeitslosengeld ll, Beihilfe Bafög,
Widersprüchen usw., Begleitung zu Ämtern und Behörden.
Wir sind behil”ich bei Haushaltsau”ösungen und nehmen gerne
Kleiderspenden, Bettwäsche, Gardinen, Schuhe, Geschirr und
Tischwäsche für unsere Kleiderkammer an.

Öffnungszeiten der Kleiderkammer - täglich geöffnet!
Montag - Mittwoch 8.00 - 14.00 Uhr
Donnerstag 8.00 - 15.30 Uhr
Freitag 8.00 - 11.00 Uhr

Kleiderspenden können von Montag - Donnerstag von 8.00 -
16.00 Uhr und freitags von 8.00 - 11.30 Uhr abgegeben werden.

Handarbeitsgruppe
donnerstags von 14.00 - 16.00 Uhr

Mieterbund
Der Mieterbund kommt am 8. Juli 2009 und 12. August 2009 in
der Zeit von 15.00 - 16.00 Uhr im Arbeitslosentreff in der Wör-
deländer Straße 10 b (Raum Bürgerbüro). 

Wanderfreunde Wolgast e. V.
Fr.-Schiller-Str. 6
17438 Wolgast
Tel.: 0170/2108741 o. 03836/601406

Wanderungen im Juli 2009

Samstag, den 04.07.09 ŒWir blicken über sieben Seen•
Wanderführer: Arno Schröder 038371/26266
Treffpunkt: 8.20 Uhr Bahnhof Wolgast

Hafen
Route: ca. 13 km Bansin- Sieben Seen Blick - Neu

Sallenthin - Großer und Kleiner
Krebssee - Sellin - Mümmelken-
see - Bansin

Fahrt: UBB
Einkehr: Bansin möglich

Donnerstag, den 09.07.09 ŒNaturlehrpfad Seeholz•
Wanderführer: Gerhard Rückart 0170/2108741
Treffpunkt: 8.05 Uhr Bushaltestelle

ŒSchwesternheim• Wolgast
Route: ca. 14 km Daugzin - NSG Seeholz -

Jugendherberge - Libnow (Hof-
laden) - Rubkow

Fahrt: Bus, Rück 13.40 Uhr ab Rubkow
Rucksackverpflegung

Donnerstag, den 16.07.09 ŒDurchs Große Moorholz und
durch die Große Heide•

Wanderführer: Gerhard Rückart 0710/2108741
Treffpunkt: 7.50 Uhr Bushaltestelle

ŒSchwesternheim• Wolgast
Route: ca. 15 km Lassan - Berliner See - Buggen-

hagen - Großes Moor - Großes
Moorholz - Große Heide - Kleine
Heide-Lassan

Fahrt: Bus, Rück: 14.45 Uhr ab Lassan
Rucksackverpflegung Markt

Samstag, den 18.07.09 ŒRund um die Straßenfarm•
Wanderführer: Arno Schröder 038371/26266
Treffpunkt: 8.20 Uhr Bahnhof Wolgast

Hafen
Route: ca. 17 km Schmollensee - Pudagla -

Neppermin - Stoben - Bockwind-
mühle - Schmollensee

Fahrt: UBB
Einkehr: Neppermin möglich

Donnerstag, den 23.07.09 ŒDurchs Thurbruch•
Wanderführer: Gerhard Rückart 0170/2108741
Treffpunkt: 8.20 Uhr Bahnhof Wolgast

Hafen
Route: ca. 18 km Benz - Labömitz - Thurnbruch 

(Windkraft - Schöpfwerk) - Thur-
damm - Ulrichshorst - Korswandt
- Ahlbeck

Hinfahrt: UBB/Bus
Rückfahrt: UBB
Einkehr: Imbiss am Wolgastsee

Samstag, den 25.07.09 ŒStrand- und Deichwanderung•
Wanderführer: Anna Neubauer 03836/602135
Treffpunkt: 8.20 Uhr Bahnhof Wolgast 

Hafen
Route: ca 17 km Trassenheide - Karlshagen -

Deich - Zecherin - Wolgast
Hinfahrt: UBB
Einkehr: Karlshagen Hafen ŒFischhandel

Ehmke•
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Donnerstag, den 30.07.09 ŒAussichtspunkte•
Wanderführer: Uwe Hübner 038378/803292
Treffpunkt: 8.20 Uhr Bahnhof Wolgast

Hafen
Route: ca. 16 km Bansin - Siebenseenblick -

Viktoriahöhe - Reetzow -
Kückelsberg - Mühle Benz -
Sellin - Bansin

Fahrt: UBB
Imbiss: Campingplatz Sellin möglich

Wanderungen im August 2009

Samstag, den 01.08.09 ŒIch glaube ich spinne•
Wanderführer: Günter Wiese 038377/41928
Treffpunkt: 7.20 Uhr Bahnhof Wolgast
Route: ca. 10 km Buddenhagen - Wolgast
Hinfahrt: UBB
Rucksackverpflegung

Donnerstag, den 06.08.09 ŒZu den Hafengräbern•
Wanderführer: Gerhard Rückart 0170/2108741
Treffpunkt: 8.05 Uhr Bushaltestelle

ŒSchwesternheim• Wolgast
Route: ca. 15 km Buggow Abzweig - Hügelgräber -

Wahlendow - Buddenhagen -
Wolgast

Hinfahrt: Bus
Rückfahrt: UBB ab Buddenhagen möglich
Rucksackverflegung

Herzlichen Glückwünsche zum Geburtstag erhalten:

06.07. Renate Bileric
10.07. Giesela Kerlikowski zum 70.
19.07. Renate Kupke
21.07. Erika Lindemann
26.07. Anna Sawrthal
27.07. Eva Hempel

Demokratischer Frauenbund

Landesverband Mecklenburg Vorpommern e. V.
Max-Sander-Straße 6, 17389 Anklam

Sprechzeiten Max-Sander-Straße 6

Sprechzeiten
montags 13.00 bis 15.00 Uhr Büchertausch
dienstags 09.00 bis 14.00 Uhr Sprechzeit

Frauensport Sommerpause
donnerstags 09.00 bis 11.30 Uhr Sprechzeit
In der Tagespresse und im Aushang beim dfb erfahren Sie wei-
tere aktuelle Termine und Themen unserer Veranstaltungen.

Mit freundlichen Grüßen

Lange
Mitarbeiterin dfb e. V. Anklam

Alte Gutsanlage Mölschow
Sommer-Öffnungszeiten: gültig ab Juli 2009
MO - FR von: 09.00 - 19.00 Uhr 
SA - SO von: 10.00 - 19.00 Uhr 

Usedom aktiv.
zerti“ziert als Familienfreundlicher Erlebnispartner

Neue Ausstellung im Kulturhof Mölschow
bis Ende Juli 2009

THORLEIF NEUER - Aquarelle
Farbenfroh und zugleich “ligran erscheinen die Arbeiten in
Aquarell-/Mischtechnik von Herrn Neuer.
Regionale Impressionen umgesetzt mit verschiedenen Techni-
ken in einer faszinierenden Mischung zwischen detailgetreuer
Strichführung und lebendiger Farbigkeit.
Zu besichtigen ist die Ausstellung des 1938 gebürtigen Malers,
der in Berlin und Freest wohnt, noch bis Ende Juli täglich ab
9.00 Uhr und am Wochenende ab 10.00 Uhr im Kulturhof auf
der Alten Gutsanlage Mölschow.

Neue Ausstellung im Jugendhandwerkerhof,

Alte Gutsanlage Mölschow

15. Juli bis 15. August 2009
ŒWasser - Erde - Luft•
Bedeutende Mecklenburger und Pommern

Hinter diesen drei Elementen verbergen sich eine Auswahl von
bedeutenden Mecklenburgern und Vorpommern, die alle auf
Grund ihrer Begabung, ihres Fleißes oder ihres Wirkens beson-
dere Leistungen, die auch für die Nachwelt von Bedeutung sind,
vollbracht haben. Diese Persönlichkeiten sind Er“nder, For-
scher, Entdecker, Konstrukteure, Sportler, Künstler, Literaten
und Sammler. Sie alle sind in Mecklenburg oder in Pommern
geboren. Einige von ihnen waren Gründer in Firmen, die es
heute noch gibt. So zum Beispiel die Orgelbau“rma Sauer in
Frankfurt/Oder, deren Gründer Wilhelm Sauer war. Einer der
weltbedeutendsten Er“nder ist der aus Anklam stammende Va-
ter des menschlichen Fliegens, Otto Lilienthal.
Die Ausstellung zeigt Porträts, Daten und Leistungen von 25 be-
deutenden Persönlichkeiten. Zu besichtigen ist die Ausstellung
des Stadtführers und Reiseleiters Helmut Graumann ab täglich
ab 9.00 Uhr und am Wochenende ab 10.00 Uhr im Jugend-
handwerkerhof auf der Alten Gutsanlage Mölschow.
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3. Usedomer Kunst- und Museumsnacht

28. August 2009,
Alte Gutsanlage Mölschow - Usedom aktiv
Usedom aktiv - das sind wir mit unserem vielfältigen Kreativ-
und Beschäftigungsangebot für alle Altersgruppen.
Hier heißt es: sehen - erleben - mitmachen.
In unseren Schau- und Kreativwerkstätten kann man Sehen
und Erleben, wie Handwerk und Ideenreichtum kombiniert wer-
den. Wem das nicht genügt, der kann auch selbst Mitmachen
und kreativ tätig werden, z. B. Filzen, Weben, Korb”echten u. v.
m.
Im Jugendhandwerkerhof “ndet ab 10.45 Uhr ein Vortrag zum
Thema: ŒWie haben Berühmtheiten unserer Region damals ge-
lebt?• speziell für Kinder und Jugendliche statt.
Um 15.00 Uhr beginnt ein Vortrag zum Thema ŒEinmaliges
aus unserer Gegend•.
Infos: Usedom aktiv 
Trassenheider Str. 7, 17449 Mölschow 
Tel.: 038377/39925 
www.usedom-aktiv.de

Neue Ausstellung im Jugendhandwerkerhof, 
Alte Gutsanlage Mölschow

Juli - August 2009 
Patchworkarbeiten
von Frau Christa Müller, Sauzin

Neue Ausstellung im Kulturhof, 
Alte Gutsahlage Mölschow

Seit P“ngsten 2009 bietet der Kulturhof Mölschow eine neue
Dauerausstellung zum Thema ŒBadelust und Badewesen -
über die Entwicklung der Bäderkultur an der vorpommer-
schen Ostseeküste•. Zu besichtigen ist die Ausstellung, die
anhand von Modellen und Informationstafeln zur Entwicklung
des Badewesens informiert, täglich ab 9.00 Uhr im Kulturhof,
Alte Gutsanlage Mölschow.

KS Wohnresidenz Anklam GmbH

Buchenweg 02, 17389 Anklam,
Tel. 03971/2580; Fax 03971/258258

Veranstaltungen im Monat Juli 2009

Seniorensport 
jeden Dienstag (07.07./14.07./21.07./28.07.) von 15.00 bis
16.00 Uhr.
Jeden Mittwoch und Sonntag ab 14.00 bis 16.00 Uhr Kaf-
feenachmittag im Restaurant

02.07.09 09.30 Uhr Bekleidungsverkauf
14.30 Uhr Kinonachmittag

09.07.09 09.00 Uhr Seniorenfrühstück im Restaurant
15.00 Uhr Gedächtnistraining

16.07.09 15.00 Uhr Kirchennachmittag
24.07.09 15.00 Uhr Bingonachmittag
30.07.09 14.30 Uhr Seidenmalerei

Am 11.07.09 ab 9.30 Uhr Tag der offenen Tür. Am Vormittag
“ndet unser Seniorensportfest statt und anschließend laden wir
zum grillen, Kaffeetrinken und Tanz ein. Bei schönem Wetter
“ndet die Veranstaltung im Innenhof des Hauses statt.
Von 13.00 bis 16.00 Uhr ist unsere Badelandschaft für Interes-
senten und Besucher geöffnet.

Jeden Montag von 18.00 bis 19.00 Uhr Wassergymnastik im
Bewegungsbecken für Senioren.

Die Öffnungszeiten und Schließzeiten des Bewegungsba-
des und der Sauna:
Montag geschlossen
Dienstag von 13.00 - 21.00 Uhr (Frauen)
Mittwoch von 13.00 - 21.00 Uhr
Donnerstag von 13.00 - 21.00 Uhr
Freitag von 14.00 - 21.00 Uhr

Begegnungsstätte für 
psychisch kranke Menschen

in Wolgast

Breite Straße 21 c, Telefon 03836/201507

Veranstaltungsplan Juli 2009

Mittwoch, 01.07.09 
15.00 - 18.00 Uhr Kreativnachmittag

Kreativität ist gefragt!
Wir fertigen kleine Bastelein und können
diese gegen einen kleinen Obolus erwer-
ben.
Ansprechpartner: Frau Borchert 

Montag, 06.07.09
15.00 - 18.00 Uhr ŒAlle Neune•

Wir haben Spaß und gute Laune auf der
Kegelbahn im Sportforum Wolgast!
Ansprechpartner: Frau Borchert

Mittwoch, 08.07.09
15.00 - 18.00 Uhr Kreativnachmittag

Wir beenden unsere angefangenen Arbei-
ten.
Ansprechpartner: Frau Borchert

Montag, 13.07.09 
15.00 - 18.00 Uhr Wir gehen raus in die Natur!

Wir machen einen Spaziergang durch un-
sere schöne Heimatstadt Wolgast und de-
ren nähere Umgebung
Ansprechpartner: Frau Borchert



Nr. 07/2009 … 27 … Peene-Echo

Mittwoch, 15.07.09 
15.00 - 18.00 Uhr Spiele-Nachmittag

Brettspiele und vieles mehr- sorgen für
viel Spaß und gute Unterhaltung!
Ansprechpartner: Herr Baumann

Montag, 20.07.09 
15.00 - 18.00 Uhr Veranstaltung

Wir treffen uns in gemütlicher Runde zum
Grillnachmittag.
Ansprechpartner: Herr Baumann

Mittwoch, 22.07.09 
15.00 - 18.00 Uhr Ausflug nach Zinnowitz

Ansprechpartner: Herr Baumann
Montag, 27.07.09 
15.00 - 18.00 Uhr Sport/Rückenschule

In den Räumlichkeiten der Tagesstätte tun
wir etwas für unsere Gesundheit
Ansprechpartner: Herr Baumann

Mittwoch 29.07.09 
15.00 - 18.00 Uhr Fahrradtour ins Grüne

Ansprechpartner: Herr Baumann

SHIA e. V. - ŒSoziales Haus in Aktion•

Familienzentrum 
Mühlentrift 4, 17438 Wolgast

Angebote im Juli 2009

offener Kinder- u. Jugendtreff
(Playstation, Billard, Airhockey,
Tischfußball, Spiele u. v. m.)

wochentäglich ab 13.00 Uhr
Computerkabinett mit Internet wochentäglich 14.00 Uhr
Hausaufgabenhilfe wochentäglich 14.00 Uhr
Frauentreff montags 09.30 Uhr
Eltern-Kind-Gruppe montags 15.00 Uhr
Eltern-Kind-Gruppe (Babytreff) dienstags 10.00 Uhr
Töpfern Erwachsene 
mit Anleitung montags 18.00 Uhr

dienstags 09.00 Uhr
mittwochs 09.30 Uhr
donnerstags 09.30 Uhr

Töpfern für Kinder
mit Anleitung dienstags 15.00 Uhr

Projekt ŒBerufsfrühorientierung• dienstags 14.00 Uhr
donnerstags 14.00 Uhr

Fitness für Jugendliche montags bis 18.00 Uhr
donnerstags
Kurs ŒKreatives Gestalten• mittwochs 15.00 Uhr
Niederdeutscher Zirkel (08.07.) mittwochs 15.30 Uhr
Treffpunkt Œ Familie • mittwochs 16.30 Uhr
Zeichenzirkel (09.07.) donnerstags 15.00 Uhr
besonderes Freitagsangebot 14.00 Uhr
03.07.09 Trocken“lzen
10.07.09 Notizhalter bemalen
17.07.09 Mini-Golf-Turnier

Vom 20.07.09 - 31.07.09 “ndet auf unserem Gelände und
auf dem Gelände des Jugendhauses das traditionelle FERI-
ENSPEKTAKEL von 10.00 bis 16.00 Uhr statt.
Die Wertcoupons für die angebotenen Aktionen können im Vor-
verkauf und während des Ferienspektakels erworben werden.
Zusätzlich zu unseren Veranstaltungsangeboten hat unser Fa-
miliencafe täglich für Sie von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Es werden
kleine Snacks, Eis und Getränke angeboten.
In unserem täglichen offenen Kinder- und Jugendbereich gibt
es vielfältige Betätigungsfelder, z.B. Billard, Tischfußball und
Airhockey.
In unserem Clubraum können die Kinder und Jugendlichen
nicht nur unter Aufsicht die Hausaufgaben erledigen, sondern
auch an der Play-Station, an der Wii und bei Brettspielen ihr lo-
gisches Denken testen.
Im Computerkabinett wird das Projekt ŒBerufsfrühorientierung•
angeboten. Weiterhin besteht die Möglichkeit, Bewerbungsun-
terlagen und anderes zu erstellen.
Für den kreativen Bereich steht ein Bastelzimmer zur Verfü-
gung (Gruppen bitte mit Voranmeldung).

Zu unserem Service gehören auch die Vermietung von Räum-
lichkeiten für Beratungen und Familienfeiern und die Ausrich-
tung von Kindergeburtstagen.
Gern stehen wir Ihnen unter der Tel.- Nr. 03836/202056 bzw.
Fax 202060 zur Verfügung

Familienzentrum
Wolgast

Weiberwirtschaft Wolgast

Unsere Veranstaltungen Juli 2009

Individuelle Beratung:
Wir helfen beim:
Ausfüllen von Anträgen
Formulieren von Widersprüchen
Beantworten der Amtspost
dienstags, 07.07.09, 14.07.09, 21.07.09, 28.07.09
von 10.30 Uhr bis 13.00 Uhr

Beratung durch den Mieterbund:
Sie erhalten fachkundige Beratung rund um das Thema Miet-
recht
mittwochs, 08.07.09, 22.07.09
von 10.00 Uhr bis 11.30 Uhr

Für Körper, Geist und Seele:
Yoga mit Kursleiterin Frau Rühle -
Ein Weg zur ganzheitlichen Gesundheit
montags, 06.07.09, 13.07.09, 20.07.09, 27.07.09
von 17.00 Uhr - 18.30 Uhr

Bildung, Kunst und Kultur:
Ausstellung
•Unterwegs durch Vorpommern und RügenŽ
Dieter Fuhrmann, Öl- und Acrylmalerei
Mo. - Do.  09.00 Uhr - 15.00 Uhr
Fr.    09.00 Uhr - 12.00 Uhr

Heimvolkshochschule Lubmin e. V. 

Gartenweg 5 , 17509 Lubmin
Tel. 038354/22215 , E-Mail: info@heimvolkshochschule.de

Unsere Angebote im Juli/August 2009:

kreative Sommerwoche (12.07. - 18.07.)

- gemeinsamer aktiver Urlaub in der schönsten Jahreszeit
- entdecken Sie Ihre Talente in Malerei, Keramik, Schmuck-

design und Kulinarisch
- erkunden Sie die Landschaften der BUGA in Schwerin
- erfahrene Kursleiterinnen begleiten Sie 

Gemeinsam die Bundesgartenschau endecken (15.07.09; 8 -19 Uhr)
- Motto - ŒSieben Gärten mittendrinŽ
- ein Märchenschloss und eine einmalige Parklandschaft

drumherum
- traumhaft schöne Gärten - jahrhundertealte und neuzeitliche
- eine Führung gibt uns einen intensiven Einblick in die Gar-

tenbaukunst
- Wir fahren ab Lubmin und Greifswald

Wilde Kräuter - Gesunde Alternativen aus der Natur
(22.07.09 und 01.08.09; 10 - 16 Uhr) 

- Schärfen Sie den Blick für die Geheimnisse der Wiesen und
Wälder

- Bereichern Sie Ihre Küche mit einheimischen Kräutern
- Entdecken Sie neue Rezepte und erfreuen Sie sich an

leckeren Kostproben
- unter fachkundiger Leitung von Frau Aulrich
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Allgemeine Soziale Beratung,
Caritas Anklam

Friedländer Str. 43, 17389 Anklam, Tel.: 03971/20350

Beratung zu:
· Sozialen Rechtsansprüchen
· Arbeitslosigkeit
· Wohnung, Miete, Energie
· Kuren und Familienerholung
· Psychosoziale Anliegen
· Behinderung und Krankheit
· Leistung der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung

Sprechzeiten:
dienstags 9 - 12 Uhr und 13 - 17 Uhr
mittwochs 9 - 12 Uhr und 13 - 17 Uhr
Es wird empfohlen, vorab einen Termin zu vereinbaren!

Caritas Kreisstelle 
Ostvorpommern

Projekt ŒJugend engagiert in Anklam•

Wir suchen Schüler (ab 14 Jahre), die Lust ha-
ben, sich regelmäßig in ihrer Freizeit ehrenamtlich zu enga-
gieren.

Mit unserer Stellenbörse für freiwilliges Engagement für
Jugendliche mit den Bereichen Kultur/Soziales/
Sport/Umwelt bietet die Caritas viele verschiedene Möglich-
keiten, freiwillig tätig zu werden.
Mögliche Einsatzbereiche: 
ƒ Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen, Seniorenein-
richtungen, Umsonstladen, Freiwilligenzentrum, Vereine,
Schülergarten etc.

Wir unterstützen bei:
€ Vermittlung einer Einsatzstelle entsprechend den Interes-
sen und Wünschen der Jugendlichen
€ Unterstützen bei der Kontaktaufnahme und Absprache
mit der Einrichtung
€ Unterstützung bei eventuellen Schwierigkeiten
€ Veranstalten regelmäßige Austauschtreffen

Helfen bei der Entwicklung und Begleitung von Projekten
€ Zertifikat für Bewerbungen nach Abschluss des Einsatzes

Kontakt:
Caritas Kreisstelle Ostvorpommern
Friedländer Str. 43
17389 Anklam
Tel.: 03971/2035-0

Projektleitung: Susanne Meyer M.A.
Telefon: 03971/2035-22 oder 03971/2035-0
E-Mail: Jugend.engagiert-anklam@caritas-vorpommern.de
http://www.caritas-vorpommern.de/jugend-engagiert.html

Ansprechpartnerin im Freiwilligen Zentrum Anklam:
Frau Lorenzen und Frau Arndt
Telefon: 03971/244-228
Öffnungszeiten:
Dienstag und Donnerstag von 10 - 12 Uhr sowie Mittwoch,
12 - 15 Uhr
Friedländer Str. 3, 17389 Anklam

Das Freiwilligenzentrum Anklam 

Möchten Sie freiwillig und ehrenamtlich et-
was tun?
· Die ŒKleeblattschule• sucht Freiwillige zur Gründung von

Interessengemeinschaften für :
- sportliche Aktivitäten 
- leiten eines Schattentheaters
- vermitteln der plattdeutschen Sprache

· Betreuung von Senioren
· Unterstützung bei der Betreuung von Vorschulkindern 
· Begleitung und Kommunikation psychisch kranker Kinder /

Jugendlichen
· Der Umsonstladen sucht Freiwillige die Nachmittags oder 

gelegentlich am Wochenende den Laden öffnen
· Eine Schule sucht Freiwillige die:

- mit Kindern lesen üben
- mit Kindern basteln und Handarbeit machen
- den Kindern handwerkliche Fähigkeiten vermitteln

· Eine Kita sucht Hobbyhandwerker und einen Aquarianer
· Wir suchen Freiwillige die in einer Kita :

- kochen und backen mit Kindern
- mit Kindern in der Musikwerkstatt musizieren
- im Labor mit Kindern experimentieren
- Kindern Anleitung in einer Kreativwerkstatt geben

· Der Verein gemeinsam nicht einsam sucht interessierte 
Freiwillige 

oder suchen Sie Freiwillige für eine hier nicht genannte
Aufgabe ? 

So erreichen Sie uns :
FZA Freiwilligenzentrum Anklam, Friedländer Str. 3
Telefon 03971/244-228, Frau Wenke Lorenzen, Frau Evelin
Arndt

Sprechzeiten: 
Dienstags und Donnerstags von 10.00 - 12.00 Uhr
Mittwochs von 12.00 - 15.00 Uhr
E-Mail: freiwilligenzentrum.anklam@caritas-vorpommern.de
Online-Beratung der Caritas: www.caritas-vorpommern.de

DER UMSONSTLADEN ANKLAM FZA, Friedländer Str. 3,
Seiteneingang
Haben Sie Dinge zu Hause die Sie nicht mehr benötigen, z.
B. Bücher, Geschirr, Haushaltswaren, Werkzeuge, Geräte?
Sie können uns gern alles bringen, was sie nicht mehr
benötigen. 
Nach Absprache auch Abholung möglich.

Benötigen Sie etwas für Ihren Haushalt, die Schule, zum
Spielen oder Lesen?
Wer etwas bei uns “ndet kann es kostenlos bzw. gegen ei-
ne kleine Spende mitnehmen.

Öffnungszeiten:
Montag von 10.00 - 16.00 Uhr
Dienstag und Donnerstag von 10.00 - 12.00 Uhr

von 14.00 - 16.00 Uhr
Mittwoch von 10.00 - 15.00 Uhr
Freitag von 10.00 - 12.00 Uhr

Sportschützenverein Wolgast
1990 e. V.

19. Wolgaster Schützenfest 
am 11. Juli 2009

Zum 19. Mal “ndet am 11. Juli auf der Schießanlage im Wolga-
ster Tannenkamps das Wolgaster Schützenfest statt. Wie in je-
dem Jahr “ndet das Brauchtum des Schützenwesens auch in
diesem Jahr seine Fortsetzung. 

LINUS WITTICH - 
Wir sind lokal!

Mit LINUS WITTICH
sind Sie 2009 bestens

lokal informiert. 
Hier steckt 

Ihre Heimat drin!
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Das Schützenwesen und die Liebe zum Schießsport sind seit
vielen Jahren in Wolgast und dem ganzen Land fest verankert.
Die durchgeführten Veranstaltungen und errungenen Titel bei
Meisterschaften zeugen vom Trainings”eiß der Sportschützen
der Gegenwart. Sport und Tradition sind wichtige Bestandteile
des Vereinslebens, die sowohl für junge als auch für ältere
Menschen von Bedeutung sind.
Wir entbieten allen Teilnehmern und Gästen ein herzliches Will-
kommen und wünschen schöne und erlebnisreiche Stunden bei
den Schießwettbewerben des Schützenfestes. 
Bereits am 10. Juli ab 14.00 Uhr “ndet das vereinsinterne Kö-
nigsschießen und eine Vorfeier auf der Schießanlage statt.
Nach Abschluss aller Vorbereitungen für das Fest sind die Mit-
glieder des Vereins zum gemütlichen Beisammensein eingela-
den. Das Schützenfest selbst wird vor allem den Gastvereinen
und der Bevölkerung vorbehalten sein.
Wie in den vergangenen Jahren wird die Eröffnung des Schüt-
zenfestes mit Freibierausschank durch den Schirmherrn, den
Bürgermeister der Stadt Wolgast, Herrn Stefan Weigler, vorge-
nommen. 
Anschließend wird auf allen Ständen das Schießen durchge-
führt. Dabei geht es um die Ermittlung des Bürgerschützenkö-
nigspaares, um das Pokalschießen der Gastvereine und um
den vom Bürgermeister der Stadt Wolgast gestifteten Wander-
pokal sowie um den Klapphasenpokal. Weiterhin erfolgt auf al-
len Ständen das Schießen um wertvolle Sachpreise, sowohl bei
der Jugend mit dem Luftgewehr, als auch bei den Erwachsenen
mit Lang- und Kurzwaffen. 
Auch für die Kleinen ist gesorgt, da Dieter Starke mit Basteleien
aufwartet. Zur Unterhaltung wird das Akkordeonorchester der
Musikschule Wolgast in den Nachmittagstunden beitragen.
Zur Eröffnung und der Königsproklamation werden traditions-
gemäß die Wolgaster Jagdhornbläser und die Wolgaster We-
sterngruppe mit dem Salutschießen dabei sein.
Am späten Nachmittag und Abend erfolgt als Höhepunkt die
Proklamation beider Königshäuser und die Ehrung der Sieger
mit Pokalen und Sachpreisen sowie die Ziehung der beliebten
Tombola.
Alle Mitglieder des Sportschützenvereins sind aufgerufen, ihre
Verbundenheit zum Verein mit ihrer Teilnahme zu bekunden.
Weiterhin sind die Bürger der Stadt Wolgast und interessierte
Gäste sowie die befreundeten Vereine des Kreisschützenver-
bandes herzlich willkommen.
Für das leibliche Wohl ist ausreichend gesorgt.

Programmablauf des Schützenfestes

Freitag, 10. Juli 2009
14.00 Uhr Königsschießen des SSV Wolgast

- anschließend gemütliches Beisammensein
Sonnabend, 11. Juli 2009 
08.30 Uhr Freibieranstich
08.45 Uhr Aufstellung der Teilnehmer
09.00 Uhr Eröffnung des Schützenfestes
10.00 Uhr Beginn Schießbetrieb
15.00 Uhr Auftritt Akkordeonorchester und evtl. Stechen Kö-

nigsschießen 
16.00 Uhr Ende Pokalschießen
17.45 Uhr Stechen Klapphasenpokal
18.00 Uhr letzter Schuss
19.00 Uhr Auszeichnungen und Siegerehrung der

Schießwettbewerbe
20.00 Uhr Königsproklamation

- anschließend gemütliches Beisammensein

pro familia Wolgast lädt ein:

Am 14.07.2009 führen wir um 10.00 Uhr und um 19.00 Uhr in
unserer Beratungsstelle in der Chausseestraße 56 Informati-
onsveranstaltungen zum Ablauf und zu Inhalten des Elternkur-
ses ŒTriple P • durch.
Fragen, die Sie als Eltern interessieren, können sein: Was tue
ich, wenn mein Kind einen Wutanfall hat? Wie reagiere ich,
wenn mein Kind nicht auf mich hört? Ich will mein Kind nicht an-
schreien und trotzdem passiert es immer wieder!
Solche und ähnliche Situationen kennen wohl die meisten El-
tern.

Der Elternkurs bietet Unterstützung, Hilfe und mehr Sicherheit
bei der Erziehung Ihrer Kinder.
Sie lernen neue Strategien für den Umgang mit Alltagsproble-
men, so dass Sie nicht mehr schimpfen oder schreien müssen
und lernen ein angenehmes Familienklima zu erhalten.
Der Kurs ist für Eltern, die Kinder im Alter bis 12 Jahren haben,
geeignet.
Kursbeginn ist voraussichtlich im September.
Sie können sich gern für die Informationsveranstaltungen unter
03836/200045 bzw. unter der E-Mailadresse wol-
gast@profamilia.de anmelden!

Volkssolidarität OVP e. V.

Bürgertreff Ahlbeck

Veranstaltungsplan Juli 2009

Telefon: 038378/29201

06.07.2009, Montag
15.00 Uhr Kulturbund - Spielenachmittag
08.07.2009, Mittwoch
ganztägig Blutspende
09.07.2009, Donnerstag
15.00 Uhr Volkssolidarität - Geburtstag des Monats
19.30 Uhr Thurbruch Chor - Probe
10.07.2009, Freitag
14.30 Uhr Volkssolidarität - Spielenachmittag
13.07.2009, Montag
15.00 Uhr Kulturbund - Spielenachmittag
14.07.2009, Dienstag
14.00 Uhr SoVD - Grillnachmittag
17.00 Uhr Kulturbund - Leitungssitzung
15.07.2009, Mittwoch
09.00 Uhr bis 12.00 Uhr Sprechstunde soz./psy. Kranke
10.00 Uhr Mieterbund
12.00 Uhr gemeinsames Mittagessen
16.07.2009, Donnerstag
19.30 Uhr Thurbruch Chor - Probe
17.07.2009, Freitag
14.30 Uhr Volkssolidarität - Spielenachmittag
20.07.2009, Montag
15.00 Uhr Kulturbund - Spielenachmittag
22.07.2009, Mittwoch
09.00 Uhr bis 12.00 Uhr Sprechstunde soz./psy. Kranke
12.00 Uhr Gemeinsames Mittagessen
16.00 Uhr Mieterbund
23.07.2009, Donnerstag
19.30 Uhr Thurbruch Chor - Probe
24.07.2009, Freitag
14.30 Uhr Volkssolidarität - Spielenachmittag
27.07.2009, Montag
15.00 Uhr Kulturbund - Spielenachmittag
29.07.2009, Mittwoch
09.00 Uhr bis 12.00 Uhr Sprechstunde soz./psy. Kranke
10.00 Uhr Mieterbund
12.00 Uhr Gemeinsames Mittagessen
30.07.2009, Donnerstag
19.30 Uhr Thurbruch Chor - Probe
31.07.2009, Freitag
14.30 Uhr Volkssolidarität - Spielenachmittag

Volkssolidarität OVP e. V.

Veranstaltungsplan Juli 2009

in Lassan, Lange Str. 23
Telefon: 038374/80227

Mittwoch, 1. Juli 2009
14.00 Uhr Geburtstag des Monats Juli
Donnerstag, 2. Juli 2009
11.30 Uhr Wir bitten zu Tisch !

Mittag im Klub! Bitte anmelden!



Peene-Echo … 30 … Nr. 07/2009

Montag, 6. Juli 2009
14.00 Uhr Rommé- und Brettspiele
Dienstag, 7. Juli 2009
15.30 Uhr Floßfahrt
Mittwoch, 8. Juli 2009
9.00 Uhr Gemeinsames Frühstück
Donnerstag, 9. Juli 2009
14.00 Uhr Handarbeitsnachmittag
Montag, 13. Juli 2009
14.00 Uhr Rommé- und Brettspiele
Dienstag, 14. Juli 2009
14.00 Uhr Chorprobe
Mittwoch, 15. Juli 2009
14.00 Uhr Spaziergang
Donnerstag, 16. Juli 2009
14.00 Uhr Infonachmittag für Volkshelfer
Montag, 20. Juli 2009
14.00 Uhr Rommé- und Brettspiele
Dienstag, 21. Juli 2009
13.00 Uhr Skatnachmittag
Mittwoch, 22. Juli 2009
13.00 Uhr Abfahrt - ŒFahrt ins Blaue•
Donnerstag, 23. Juli 2009
14.00 Uhr Handarbeitsnachmittag
Montag, 27. Juli 2009
14.00 Uhr Rommé- und Brettspiele
Dienstag, 28. Juli 2009
14.00 Uhr Chorprobe
Mittwoch, 29. Juli 2009
14.00 Uhr Kaffeetafel
17.00 Uhr Gemütlicher Grillabend, wir bitten um Anmeldun-

gen
Donnerstag, 30. Juli 2009
14.00 Uhr Geburtstage des Monats Juli

Öffnungszeiten am Vormittag
Montag bis Donnerstag von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr

Blutspendetermine 
III. Quartal 2009

23.07.09 Anklam DRK-Geschäfts-
stelle, Ravelinstr. 17 

14.30 - 18.30 Uhr
13.08.09 Anklam DRK-Geschäftsstelle, Ravelinstr. 17 

14.30 - 18.30 Uhr
10.09.09 Anklam DRK-Geschäftsstelle, Ravelinstr. 17 

14.30 - 18.30 Uhr

Verschiedenes

Pferdehaftpflicht 79,90  /J. inkl. Steuer � 0800-9118899,
www.mueritzmakler.de

Technik-Center
Kommunal-Garten-Forsttechnik

Verkauf · Vermietung · Service · Finanzierung

Am Helmshäger Berg 5a, 17489 Greifswald
Tel.: (0 38 34) 58 50 90, Fax: (0 38 34) 5 85 09 18

119,-  119,-  

540,-  540,-  

Heckenscheren
und 

Heckenschneider

Elektro 
Heckenschere HS 45
Schnittstärke 18 mm, Messerlänge
450 mm, Messerabstand 28 mm,
Schnittzahl bei Leerlauf 3.100/min,
Nennaufnahmeleistung 450 W,
Gewicht 3,4 kg.

STIHL HS 45
Motorheckenschere, 45 cm,
leicht und unabhängig

STIHL HL 90 K
Teleskop Heckenschneider
Gesamtlänge: 165 cm

Spitzentechnik
Kombi System von Stihl

Dicht gewachsen, extralang, kunstvoll ge-
formt, prachtvoll blühend. Hecken, Sträu-
cher und Ziergehölze sind eine
Augenweide und aufwändig in der Pflege.
Was tun, wenn Ihre Hecke breiter und
höher als erwartet geworden ist und die
alte Heckenschere besitzt nicht genügend
Reichweite? Da gibt es eine neue Alterna-
tive. Das Stihl-Kombi-System. Zum Beispiel
können die Anbaugeräte wie Hecken-
schneider und Hoch-Entaster im Handum-
drehen mit dem Kombi-Motor verbunden
werden.
Jetzt kommen Sie auch gegen üppig wach-
sende Hecken an und mit dem Hoch-Ent-
aster können Sie die Pflege der Obstbäume
vom Boden aus bewerkstelligen, ohne Ge-
rüste und ohne Anstellen von Leitern.
Mit weiteren Anbaugeräten können Sie
auch Gras schneiden, Wege und Flächen
säubern, Böden auflockern - und dazu be-
nötigen Sie nur noch ein einziges Gerät.

STIHL KM 90R
Leichter, handlicher Kombimotor. 
Umweltschonender 
4-Mix-Motor mit 
0,95 kw/1,3 PS. 
Mit einer Schnell-
kupplung lassen 
sich alle Anbauwerk-
zeuge verbinden.

Anbausense mit 
Mähkopf FS-KM. 
Anbausense mit 
Grasschneideblatt FS-KM. 
Heckenschneider HL-KM 
(135° einstellbar). 
Hoch-Entaster HT-KTM.

349,-  349,-  
Sonderpreis

statt 399,-

Anbaugeräte
ab 59,- 

Anzeige

Anzeigen Online
anzeigen@wittich-sietow.de

www.hotel-breitenbacher-hof.de






















